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Teil 1
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Allgemeiner Grundsatz

In den Verwaltungen und Betrieben des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der
sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Lan-
des unterstehen, sowie in den Gerichten des Landes werden Personalvertretungen gebildet.

§ 2
Aufgaben der Dienststelle, der Personalvertretung,

der Gewerkschaften und der Arbeitgebervereinigungen

(1) Dienststelle und Personalvertretung arbeiten unter Beachtung der Gesetze und Tarifverträge part-
nerschaftlich, vertrauensvoll und im Zusammenwirken mit den in der Dienststelle vertretenen Ge-
werkschaften und Arbeitgebervereinigungen zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der
Dienststelle obliegenden Aufgaben zusammen.

(2) Zur Wahrnehmung der in diesem Gesetz genannten Aufgaben und Befugnisse der in der Dienst-
stelle vertretenen Gewerkschaften ist deren Beauftragten nach Unterrichtung der Dienststelle Zugang
zu der Dienststelle zu gewähren, soweit dem nicht unumgängliche Notwendigkeiten des Dienstab-
laufs, zwingende Sicherheitsvorschriften oder der Schutz von Dienstgeheimnissen entgegenstehen.

(3) Die Aufgaben der Gewerkschaften und der Vereinigungen der Arbeitgeber, insbesondere die Wahr-
nehmung der Interessen ihrer Mitglieder, werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

§ 3
Ausschluss abweichender Regelungen

Durch Tarifvertrag oder Dienstvereinbarung kann das Personalvertretungsrecht nicht abweichend von
diesem Gesetz geregelt werden.

§ 4
Beschäftigte, Gruppen

(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind Personen, die

1. weisungsgebunden in die Arbeitsorganisation der Dienststelle eingegliedert und innerhalb die-
ser tätig sind oder arbeitnehmerähnliche Personen im Sinne von § 12a des Tarifvertragsgeset-
zes sind,

 

2. sich in der Ausbildung für eine Beamtenlaufbahn oder in sonstiger beruflicher Ausbildung befin-
den,
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unabhängig davon, ob sie in einem Dienst-, Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis mit einer juristischen
Person nach § 1 stehen. Beschäftigte sind auch Personen, die unter Fortsetzung eines bestehenden
unmittelbaren Dienst- oder Arbeitsverhältnisses zur Dienststelle nach beamtenrechtlichen oder tarifli-
chen Vorschriften zu einer anderen Stelle abgeordnet oder dieser zugewiesen sind oder dort ihre ge-
schuldete Arbeitsleistung erbringen.

(2) Als Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht

1. Personen in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis,

 

2. Richter sowie Staatsanwälte, es sei denn
a) die Richter auf Lebenszeit oder Staatsanwälte auf Lebenszeit sind an eine andere Dienst-

stelle als ein Gericht oder eine Staatsanwaltschaft abgeordnet,

 

b) die Richter auf Probe oder die Richter kraft Auftrags sind einer anderen Dienststelle als
einem Gericht oder einer Staatsanwaltschaft zur Verwendung zugewiesen,

 

 

3. Personen, die ehrenamtlich tätig sind, es sei denn, sie stehen in einem Ehrenbeamtenverhält-
nis,

 

4. Personen, die vorwiegend zu ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung oder Erziehung beschäftigt
werden,

 

5. Personen, die in der Dienststelle auf der Grundlage von Werk-, Werklieferungs- oder Geschäfts-
besorgungsverträgen tätig sind; Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bleibt unberührt.

 

(3) Unter den Beschäftigten bilden die Beamten im Sinne der Beamtengesetze eine Gruppe. Als Be-
amte im Sinne dieses Gesetzes gelten auch Personen, die sich, ohne in ein Beamtenverhältnis berufen
zu sein, in der Ausbildung für eine Beamtenlaufbahn in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsver-
hältnis befinden oder als Richter oder Staatsanwälte nach Absatz 2 Nummer 2 verwendet werden.

(4) Die übrigen Beschäftigten bilden die Gruppe der Arbeitnehmer. Die dieser Gruppe angehörenden
Beschäftigten gelten als Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes.

§ 5
Dienststellen

(1) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind die einzelnen Behörden, Stellen und Betriebe der in
§ 1 genannten juristischen Personen sowie die Gerichte, die Hochschulen, das Karlsruher Institut für
Technologie (KIT) und die Schulen, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

(2) Eigenbetriebe mit in der Regel nicht mehr als 50 Beschäftigten gelten nicht als Dienststelle im Sin-
ne von Absatz 1; ihre Beschäftigten gelten als Beschäftigte der Verwaltungsbehörde der Gemeinde
oder des Gemeindeverbands.

(3) Außenstellen, Nebenstellen und Teile einer Dienststelle nach Absatz 1 oder einer nach Absatz 4
zusammengefassten Dienststelle können auf Antrag der Mehrheit der betroffenen wahlberechtigten
Beschäftigten oder von Amts wegen vom Leiter der Hauptdienststelle oder der zusammengefassten
Dienststelle unter Berücksichtigung dienstlicher Belange und der Belange der Beschäftigten zu einer
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selbstständigen Dienststelle im Sinne dieses Gesetzes erklärt oder zu einer solchen zusammengefasst
werden. Der Personalrat ist vor der Entscheidung anzuhören. Für die Aufhebung der Verselbstständi-
gung gilt Satz 1 entsprechend. Vor der Aufhebung sind der Personalrat der Dienststelle nach Satz 1,
der Personalrat der Hauptdienststelle und der Gesamtpersonalrat anzuhören. Die Verselbstständigung
und ihre Aufhebung sind jeweils ab der folgenden Wahl wirksam.

(4) Mehrere Dienststellen eines Verwaltungszweigs können von der obersten Dienstbehörde zu einer
Dienststelle im Sinne dieses Gesetzes zusammengefasst werden, wenn die Mehrheit ihrer wahlbe-
rechtigten Beschäftigten in geheimen Abstimmungen zustimmt. Für die Aufhebung gilt Satz 1 mit der
Maßgabe entsprechend, dass es nur der Zustimmung der Mehrheit der wahlberechtigten Beschäftig-
ten der Dienststellenteile bedarf, die aus dem Zusammenschluss ausscheiden wollen oder sollen; eine
Verselbstständigung nach Absatz 3 Satz 1 gilt dadurch ebenfalls als aufgehoben. Die Zusammenfas-
sung und ihre Aufhebung sind jeweils ab der folgenden Wahl wirksam.

(5) Bei gemeinsamen Dienststellen verschiedener juristischer Personen gelten die Beschäftigten jeder
juristischen Person als Beschäftigte einer besonderen Dienststelle. Das Landratsamt gilt als einheitli-
che Dienststelle.

§ 6
Behinderungs-, Benachteiligungs- und Begünstigungsverbot, Unfallschutz

(1) Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach diesem Gesetz wahrnehmen, dürfen darin nicht be-
hindert und wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre
berufliche Entwicklung.

(2) Erleiden Beamte, die Aufgaben oder Befugnisse nach diesem Gesetz wahrnehmen, dabei einen
Unfall, der im Sinne der beamtenrechtlichen Unfallfürsorgevorschriften ein Dienstunfall wäre, oder er-
fahren sie einen Sachschaden, der nach § 80 des Landesbeamtengesetzes zu ersetzen wäre, so finden
diese Vorschriften entsprechende Anwendung.

§ 7
Verschwiegenheitspflicht

(1) Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach diesem Gesetz wahrnehmen oder wahrgenommen
haben, haben über die ihnen dabei bekannt gewordenen Angelegenheiten und Tatsachen Verschwie-
genheit zu bewahren. Abgesehen von den Fällen des § 71 Absatz 1 Satz 3, des § 76 Absatz 4 und des
§ 94 gilt die Verschwiegenheitspflicht nicht

1. für Mitglieder der Personalvertretung und der Jugend- und Auszubildendenvertretung gegen-
über den übrigen Mitgliedern der Vertretung und gegenüber den für Mitglieder eingetretenen
Ersatzmitgliedern,

 

2. für die in Satz 1 bezeichneten Personen gegenüber der zuständigen Personalvertretung und der
zuständigen Jugend- und Auszubildendenvertretung,

 

3. gegenüber der übergeordneten Dienststelle, der obersten Dienstbehörde oder dem anzurufen-
den obersten Organ oder einem Ausschuss dieses Organs,

 

4. gegenüber der bei der übergeordneten Dienststelle oder der obersten Dienstbehörde gebilde-
ten Stufenvertretung,
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5. gegenüber dem Gesamtpersonalrat,

 

6. gegenüber der anzuhörenden Personalvertretung,

 

7. für die Anrufung der Einigungsstelle,

 

8. für Mitglieder des Wirtschaftsausschusses gegenüber Mitgliedern der Personalvertretungen.

 

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht für Angelegenheiten oder Tatsachen, die offenkundig
sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.

(3) Die Dienststelle kann im Einzelfall auf Antrag des Personalrats von der Verschwiegenheitspflicht
entbinden; die Aussagegenehmigung nach beamtenrechtlichen oder entsprechenden tariflichen Vor-
schriften bleibt davon unberührt.

Teil 2
Der Personalrat

Abschnitt 1
Wahl und Zusammensetzung

§ 8
Wahlberechtigung

(1) Wahlberechtigt sind alle Beschäftigten, es sei denn, dass sie

1. infolge Richterspruchs das Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu stimmen,
nicht besitzen,

 

2. am Wahltag seit mehr als zwölf Monaten ohne Dienstbezüge oder Arbeitsentgelt beurlaubt
sind,

 

3. eine Teilzeitbeschäftigung mit Freistellungsjahr ausüben und am Wahltag noch mehr als zwölf
Monate vom Dienst freigestellt sind,

 

4. Altersteilzeit im Blockmodell ausüben und sich am Wahltag in der Freistellung befinden.

 

(2) Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen, Beamte im Vorbereitungsdienst
und Beschäftigte in einer dem Vorbereitungsdienst entsprechenden Berufsausbildung sind nur bei ih-
rer Stammbehörde wahlberechtigt, soweit sich aus § 58 nichts anderes ergibt. Sofern die Ausbildung
bei mehreren Ausbildungsstellen erfolgt, bestimmt die oberste Dienstbehörde, welche Dienststelle
Stammbehörde im Sinne dieses Gesetzes ist.

§ 9
Wählbarkeit

(1) Wählbar sind die wahlberechtigten Beschäftigten im Sinne von § 4 Absatz 1 Satz 1, die am Wahl-
tag

1. seit zwei Monaten der Dienststelle angehören und
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2. das 18. Lebensjahr vollendet haben.

 

(2) Nicht wählbar sind

1. Beschäftigte, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlan-
gen, nicht besitzen,

 

2. der Leiter der Dienststelle und sein ständiger Vertreter,

 

3. Beschäftigte, die zu selbstständigen Entscheidungen in Personalangelegenheiten der Dienst-
stelle befugt sind,

 

4. die den Beschäftigten nach Nummer 3 zugeordneten unmittelbaren Mitarbeiter, die als Perso-
nalsachbearbeiter die Entscheidungen vorbereiten,

 

5. die Beauftragte für Chancengleichheit und ihre Stellvertreterin.

 

Beschäftigte, die nicht ständig selbstständige Entscheidungen in Personalangelegenheiten treffen
oder vorbereiten, sind von der Wählbarkeit nach Satz 1 Nummer 3 und 4 nicht ausgeschlossen, wenn
nur zu einem untergeordneten Teil der Gesamtaufgaben der Beschäftigten Personalangelegenheiten
entschieden oder vorbereitet werden.

§ 10
Bildung von Personalräten, Zahl der Mitglieder

(1) In allen Dienststellen, die in der Regel mindestens fünf Wahlberechtigte beschäftigen, von denen
drei Beschäftigte wählbar sind, werden Personalräte gebildet.

(2) Dienststellen, bei denen die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vorliegen, werden von der
übergeordneten Dienststelle im Einvernehmen mit der Stufenvertretung einer benachbarten Dienst-
stelle zugeteilt, wenn die Mehrheit ihrer wahlberechtigten Beschäftigten in geheimer Abstimmung zu-
stimmt.

(3) Der Personalrat besteht in Dienststellen mit in der Regel
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5 bis 14 wahlberechtigten Beschäftigten aus einer Person,

15 wahlberechtigten Beschäftigten
bis 50 Beschäftigten aus drei Mitgliedern,

51 bis 150 Beschäftigten aus fünf Mitgliedern,

151 bis 300 Beschäftigten aus sieben Mitgliedern,

301 bis 600 Beschäftigten aus neun Mitgliedern,

601 bis 1000 Beschäftigten aus elf Mitgliedern,

1001 bis 1500 Beschäftigten aus 13 Mitgliedern,

1501 bis 2000 Beschäftigten aus 15 Mitgliedern,

2001 bis 3000 Beschäftigten aus 17 Mitgliedern,

3001 bis 4000 Beschäftigten aus 19 Mitgliedern,

4001 bis 5000 Beschäftigten aus 21 Mitgliedern,

5001 bis 7500 Beschäftigten aus 23 Mitgliedern,

7501 bis 10000 Beschäftigten aus 25 Mitgliedern,

10001 und mehr Beschäftigten aus 27 Mitgliedern.
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(4) Liegen in Dienststellen mit in der Regel 601 und mehr Beschäftigten Außenstellen, Nebenstellen
oder Teile der Dienststelle räumlich vom Dienstort der Hauptdienststelle entfernt, erhöht sich die Zahl
der Mitglieder nach Absatz 3 um

1. zwei Mitglieder, wenn mindestens ein Drittel der in der Regel Beschäftigten der Dienststelle,

 

2. vier Mitglieder, wenn mindestens die Hälfte der in der Regel Beschäftigten der Dienststelle

 

zum überwiegenden Teil ihrer Arbeitszeit an einem anderen als dem Dienstort der Hauptdienststelle
beschäftigt ist.

(5) Maßgebend für die Ermittlung der Zahl der Mitglieder des Personalrats ist der zehnte Arbeitstag
vor Erlass des Wahlausschreibens. Der Wahlvorstand legt dabei den zu dem Stichtag absehbaren Be-
schäftigtenstand zugrunde, der voraussichtlich über die Hälfte der Amtszeit des Personalrats in der
Dienststelle vorhanden sein wird.

§ 11
Vertretung nach Gruppen und Geschlechtern

(1) Besteht der Personalrat aus mindestens drei Mitgliedern, sollen im Personalrat Frauen und Männer
entsprechend ihren Anteilen an den in der Regel Beschäftigten der Dienststelle vertreten sein. Sind in
der Dienststelle Beamte und Arbeitnehmer beschäftigt, sollen Frauen und Männer in jeder Gruppe, der
mehr als ein Sitz im Personalrat zusteht, entsprechend ihrem Anteil an den in der Regel beschäftigten
Gruppenangehörigen vertreten sein.

(2) Besteht der Personalrat aus mindestens drei Mitgliedern und sind in der Dienststelle Beamte und
Arbeitnehmer beschäftigt, so muss jede der Gruppen entsprechend der Zahl der in der Regel beschäf-
tigten Gruppenangehörigen im Personalrat vertreten sein. Sind beide Gruppen gleich groß, entschei-
det das Los. Macht eine Gruppe von ihrem Recht, im Personalrat vertreten zu sein, keinen Gebrauch,
so verliert sie ihren Anspruch auf Vertretung für die Dauer der Amtszeit des Personalrats; die entspre-
chend zustehenden Sitze fallen der anderen Gruppe zu.

(3) Der Wahlvorstand stellt fest, wie hoch der Anteil der Frauen und der Männer an den in der Regel
Beschäftigten insgesamt und innerhalb der Gruppen ist. Er errechnet nach den Grundsätzen der Ver-
hältniswahl die Verteilung der Sitze

1. im Personalrat auf die Gruppen,

 

2. im Personalrat auf die Geschlechter,

 

3. innerhalb einer Gruppe, der mehr als ein Sitz im Personalrat zusteht, auf die Geschlechter.

 

(4) Eine Gruppe erhält mindestens bei in der Regel
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weniger als 101 Gruppenangehörigen einen Vertreter,

101 bis 300 Gruppenangehörigen zwei Vertreter,

301 bis 1000 Gruppenangehörigen drei Vertreter,

1001 bis 2500 Gruppenangehörigen vier Vertreter,

2501 bis 5000 Gruppenangehörigen fünf Vertreter,

5001 und mehr Gruppenangehörigen sechs Vertreter.
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(5) Eine Gruppe, der in der Regel nicht mehr als fünf Beschäftigte angehören, erhält nur dann eine
Vertretung, wenn sie mindestens ein Zwanzigstel der Beschäftigten der Dienststelle umfasst.

§ 12
Andere Gruppeneinteilung

(1) Die Verteilung der Mitglieder des Personalrats auf die Gruppen kann abweichend von § 11 geord-
net werden, wenn die wahlberechtigten Angehörigen jeder Gruppe dies vor der Neuwahl in getrenn-
ten geheimen Vorabstimmungen beschließen. Der Beschluss bedarf der Mehrheit der Stimmen aller
Wahlberechtigten jeder Gruppe.

(2) Für jede Gruppe können auch Angehörige der anderen Gruppe vorgeschlagen werden. Die Ge-
wählten gelten als Vertreter derjenigen Gruppe, für die sie vorgeschlagen worden sind. Satz 2 gilt
auch für Ersatzmitglieder.

§ 13
Wahl des Personalrats

(1) Der Personalrat wird in geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt.

(2) Besteht der Personalrat aus mehr als einer Person, so wählen die Beamten und Arbeitnehmer ihre
Vertreter je in getrennten Wahlgängen, es sei denn, dass eine Gruppe nach § 11 Absatz 5 keine Ver-
tretung erhält oder die wahlberechtigten Angehörigen jeder Gruppe vor der Neuwahl in getrennten
geheimen Vorabstimmungen die gemeinsame Wahl beschließen. Der Beschluss bedarf der Mehrheit
der Stimmen aller Wahlberechtigten jeder Gruppe.

(3) Die Wahl wird nach den Grundsätzen der Verhältniswahl durchgeführt. Wird nur ein Wahlvorschlag
eingereicht, so findet Mehrheitswahl statt. In Dienststellen, deren Personalrat aus einer Person be-
steht, wird dieser mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt. Das gleiche gilt für Gruppen, denen nur
ein Vertreter im Personalrat zusteht.

(4) Zur Wahl des Personalrats können die wahlberechtigten Beschäftigten und die in der Dienststelle
vertretenen Gewerkschaften Wahlvorschläge machen. Jeder Wahlvorschlag der Beschäftigten muss
von mindestens einem Zwanzigstel der wahlberechtigten Gruppenangehörigen unterzeichnet sein. In
jedem Fall genügt die Unterzeichnung durch 50 wahlberechtigte Gruppenangehörige. Die nach § 9 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 3 und 4 in Verbindung mit Satz 2 nicht wählbaren Beschäftigten dürfen keine
Wahlvorschläge machen oder unterzeichnen.

(5) Die Wahlvorschläge müssen mindestens so viele Bewerber enthalten, wie erforderlich sind, um die
anteilige Verteilung der Sitze im Personalrat und innerhalb der Gruppen auf Frauen und Männer zu er-
reichen. Wahlvorschläge, die diesem Erfordernis nicht entsprechen, hat der Wahlvorstand nach nähe-
rer Maßgabe der Wahlordnung als gültig zuzulassen, wenn die Abweichung schriftlich begründet wird.
Die Begründung ist mit dem Wahlvorschlag bekanntzugeben.

(6) Ist gemeinsame Wahl beschlossen worden, so muss jeder Wahlvorschlag der Beschäftigten von
mindestens einem Zwanzigstel der wahlberechtigten Beschäftigten unterzeichnet sein; Absatz 4
Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

(7) Werden bei gemeinsamer Wahl für eine Gruppe gruppenfremde Bewerber vorgeschlagen, muss
der Wahlvorschlag der Beschäftigten von mindestens einem Zwanzigstel der wahlberechtigten Grup-
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penangehörigen unterzeichnet sein, für die sie vorgeschlagen werden. Absatz 4 Satz 3 und 4 gilt ent-
sprechend.

(8) Jeder Beschäftigte kann nur auf einem Wahlvorschlag benannt werden.

§ 14
Zusammensetzung des Personalrats nach

Beschäftigungsarten und Dienststellenteilen

(1) Der Personalrat soll sich aus Vertretern der verschiedenen Beschäftigungsarten und verschiedener
Organisationseinheiten der Dienststelle zusammensetzen.

(2) Dem Personalrat beim Landratsamt sollen Beschäftigte des Landkreises und des Landes entspre-
chend ihren Anteilen an den in der Regel Beschäftigten des Landratsamts angehören. Dies gilt ent-
sprechend für die Vertretung in den Gruppen im Personalrat.

§ 15
Wahlvorstand

(1) Der Wahlvorstand besteht aus drei wahlberechtigten Beschäftigten. Sind in der Dienststelle Ange-
hörige verschiedener Gruppen beschäftigt, so muss jede Gruppe im Wahlvorstand vertreten sein. Bei-
de Geschlechter sollen im Wahlvorstand vertreten sein.

(2) Ein Mitglied des Wahlvorstands wird zum Vorsitzenden sowie ein weiteres Mitglied zum stellvertre-
tenden Vorsitzenden bestimmt.

(3) Für jedes Mitglied des Wahlvorstands können Ersatzmitglieder derselben Gruppe bestellt werden.
Ein Ersatzmitglied tritt in den Wahlvorstand ein, wenn ein Mitglied aus dem Wahlvorstand ausscheidet
oder ein Mitglied des Wahlvorstands zeitweilig verhindert ist.

(4) Ist der Vorsitzende des Wahlvorstands zeitweilig verhindert, vertritt ihn der stellvertretende Vorsit-
zende; scheidet der Vorsitzende aus dem Wahlvorstand aus, so ist der Vorsitz neu zu bestimmen. Un-
abhängig davon tritt jeweils das Ersatzmitglied nach Absatz 3 Satz 2 ein.

(5) § 41 Absatz 1 Satz 2, § 43 Absatz 2 Satz 2 und § 47 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 sowie Absatz 4
gelten entsprechend für die Mitglieder des Wahlvorstands und Ersatzmitglieder, solange sie in den
Wahlvorstand eingetreten sind.

§ 16
Bestellung oder Wahl des Wahlvorstands

(1) Spätestens zwölf Wochen vor Ablauf seiner Amtszeit bestellt der Personalrat den Wahlvorstand
und bestimmt den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden.

(2) Auf Antrag von mindestens drei wahlberechtigten Beschäftigten oder einer in der Dienststelle ver-
tretenen Gewerkschaft beruft der Leiter der Dienststelle eine Personalversammlung zur Wahl des
Wahlvorstands und zur Bestimmung des Vorsitzes ein, wenn

1. der Personalrat zehn Wochen vor Ablauf seiner Amtszeit keinen Wahlvorstand bestellt hat oder

 

2. in einer Dienststelle, die die Voraussetzungen des § 10 Absatz 1 erfüllt, kein Personalrat be-
steht.
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Die Personalversammlung wählt einen Versammlungsleiter.

(3) Findet die einberufene Personalversammlung nicht statt oder wählt die Personalversammlung kei-
nen Wahlvorstand, so bestellt ihn der Leiter der Dienststelle auf Antrag von mindestens drei wahlbe-
rechtigten Beschäftigten oder einer in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaft.

§ 17
Einleitung und Durchführung der Wahl

(1) Der Wahlvorstand führt die Wahl des Personalrats durch. Er bestimmt den Tag, die Zeit und den
Ort der Wahl. Dabei hat er auf die Belange der Beschäftigten und der Dienststelle Rücksicht zu neh-
men.

(2) Der Wahlvorstand hat die Wahl spätestens zwei Monate vor dem vorgesehenen Wahltag einzulei-
ten. Die Wahl soll rechtzeitig vor dem Ablauf der Amtszeit des Personalrats stattfinden. Ist der Wahl-
vorstand durch die Personalversammlung gewählt, durch den Leiter der Dienststelle bestellt oder fin-
det eine nicht regelmäßige Personalratswahl nach § 23 Absatz 1 statt, soll die Wahl spätestens zwei
Monate nach der Wahl oder Bestellung des Wahlvorstands stattfinden.

(3) Kommt der Wahlvorstand den Verpflichtungen nach Absatz 1 Satz 1 und 2 und Absatz 2 nicht
nach, so beruft der Leiter der Dienststelle eine Personalversammlung zur Wahl eines neuen Wahlvor-
stands ein. § 16 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 gilt entsprechend.

(4) Bei einer Neubestellung des Wahlvorstands nach Absatz 3 gelten Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 mit
der Maßgabe, dass der Wahlvorstand unverzüglich den Wahltag festzusetzen und die Wahl einzuleiten
hat.

§ 18
Feststellung des Wahlergebnisses

Unverzüglich nach Abschluss der Wahl nimmt der Wahlvorstand öffentlich die Auszählung der Stim-
men vor, stellt deren Ergebnis in einer Niederschrift fest und gibt es den Angehörigen der Dienststel-
le bekannt. Dem Leiter der Dienststelle, den in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften und den
Vertretern der sonstigen gültigen Wahlvorschläge ist eine Abschrift der Niederschrift zu übersenden.

§ 19
Konstituierende Sitzung des Personalrats

Spätestens sechs Arbeitstage nach dem Wahltag beruft der Wahlvorstand die Mitglieder des Perso-
nalrats zur Vornahme der vorgeschriebenen Wahlen ein und leitet die Sitzung, bis der Personalrat aus
seiner Mitte einen Wahlleiter bestellt hat.

§ 20
Freiheit der Wahl, Kosten

(1) Niemand darf die Wahl des Personalrats behindern oder in einer gegen die guten Sitten verstoßen-
den Weise beeinflussen. Insbesondere darf kein Wahlberechtigter in der Ausübung des aktiven und
passiven Wahlrechts beschränkt werden. § 47 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 sowie Absatz 4 gilt für
Wahlbewerber entsprechend.

(2) Die Kosten der Wahl trägt die Dienststelle. Notwendiges Versäumnis von Arbeitszeit infolge der
Ausübung des Wahlrechts, der Teilnahme an den in den § 16 Absatz 2 und § 17 Absatz 3 genannten
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Personalversammlungen oder der Betätigung im Wahlvorstand hat keine Minderung der Besoldung
oder des Arbeitsentgelts zur Folge.

§ 21
Anfechtung der Wahl

(1) Mindestens drei Wahlberechtigte, jede in der Dienststelle vertretene Gewerkschaft oder der Lei-
ter der Dienststelle können binnen einer Frist von zwölf Arbeitstagen, vom Tag der Bekanntgabe des
Wahlergebnisses an gerechnet, die Wahl beim Verwaltungsgericht anfechten, wenn gegen wesentli-
che Vorschriften über das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen worden und
eine Berichtigung nicht erfolgt ist, es sei denn, dass durch den Verstoß das Wahlergebnis nicht geän-
dert oder beeinflusst werden konnte.

(2) Ist die Wahl für ungültig erklärt, setzt der Vorsitzende der Fachkammer des Verwaltungsgerichts
einen Wahlvorstand ein. Dieser hat unverzüglich die Wiederholungswahl einzuleiten, durchzuführen
und das Ergebnis festzustellen. Der Wahlvorstand nimmt die dem Personalrat nach diesem Gesetz zu-
stehenden Befugnisse und Pflichten bis zur Wiederholungswahl wahr.

Abschnitt 2
Amtszeit

§ 22
Amtszeit, regelmäßiger Wahlzeitraum

(1) Die regelmäßige Amtszeit des Personalrats beträgt fünf Jahre. Sie beginnt mit dem Tag der Wahl
oder, wenn zu diesem Zeitpunkt noch ein Personalrat besteht, mit dem Ablauf der Amtszeit dieses
Personalrats. Die Amtszeit endet spätestens am 31. Juli des Jahres, in dem die regelmäßigen Personal-
ratswahlen stattfinden.

(2) Ist am Tag des Ablaufs der Amtszeit ein neuer Personalrat nicht gewählt, führt der Personalrat die
Geschäfte weiter, bis der neue Personalrat gewählt ist, längstens bis zum Ablauf des 31. Juli. Der ge-
schäftsführende Personalrat ist nicht befugt, Maßnahmen nach § 84 zu beantragen oder Dienstverein-
barungen zu schließen.

(3) Die regelmäßigen Personalratswahlen finden alle fünf Jahre in der Zeit vom 1. April bis 31. Juli
statt. Fand außerhalb dieses Zeitraums eine Personalratswahl statt, so ist der Personalrat in dem auf
die Wahl folgenden nächsten Zeitraum der regelmäßigen Personalratswahlen neu zu wählen, wenn
die Amtszeit des Personalrats zu Beginn des für die regelmäßigen Personalratswahlen festgelegten
Zeitraums mehr als ein Jahr betragen hat. War seine Amtszeit kürzer, so ist der Personalrat erst in
dem übernächsten Zeitraum der regelmäßigen Personalratswahlen neu zu wählen.

§ 23
Vorzeitige Neuwahl

(1) Der Personalrat ist außerhalb des für die regelmäßigen Personalratswahlen festgelegten Zeitraums
neu zu wählen, wenn

1. mit Ablauf von 20 Monaten oder 40 Monaten, vom Tag der Wahl gerechnet, die Zahl der in der
Regel Beschäftigten um ein Drittel, mindestens aber um 50 gestiegen oder gesunken ist oder

 

2. die Gesamtzahl der Mitglieder des Personalrats auch nach dem Eintreten sämtlicher Ersatzmit-
glieder um mehr als ein Viertel der Mitgliederzahl nach § 10 Absatz 3 gesunken ist oder
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3. der Personalrat mit der Mehrheit seiner Mitglieder seinen Rücktritt beschlossen hat oder

 

4. der Personalrat durch gerichtliche Entscheidung aufgelöst ist oder

 

5. die Wahl des Personalrats mit Erfolg angefochten worden ist oder

 

6. in der Dienststelle kein Personalrat besteht.

 

In den Fällen der Nummer 1 bis 3 führt der Personalrat die Geschäfte weiter, bis der neue Personalrat
gewählt ist, längstens für vier Monate. § 22 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Ist eine in der Dienststelle vorhandene Gruppe, die bisher im Personalrat vertreten war, auch nach
dem Eintreten sämtlicher Ersatzmitglieder durch kein Mitglied des Personalrats mehr vertreten, so
wählt diese Gruppe für den Rest der Amtszeit des Personalrats neue Vertreter. Die §§ 16 bis 18, 20
und 21 finden mit folgenden Maßgaben entsprechende Anwendung:

1. Eine Personalversammlung oder eine Gruppenversammlung zur Wahl eines Wahlvorstands fin-
det nicht statt.

 

2. Die Bestellung des Wahlvorstands durch den Leiter der Dienststelle ist nur auf Antrag von drei
wahlberechtigten Beschäftigten der Gruppe, für welche die Neuwahl stattfinden soll, möglich.
Das Antragsrecht einer in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaft bleibt unberührt.

 

§ 24
Ausschluss einzelner Mitglieder und Auflösung des Personalrats

(1) Auf Antrag eines Viertels der Wahlberechtigten oder einer in der Dienststelle vertretenen Gewerk-
schaft kann das Verwaltungsgericht den Ausschluss eines Mitglieds aus dem Personalrat oder die Auf-
lösung des Personalrats wegen grober Vernachlässigung seiner gesetzlichen Befugnisse oder wegen
grober Verletzung seiner gesetzlichen Pflichten beschließen. Der Personalrat kann aus den gleichen
Gründen den Ausschluss eines Mitglieds beantragen. Der Leiter der Dienststelle kann den Ausschluss
eines Mitglieds aus dem Personalrat oder die Auflösung des Personalrats wegen grober Verletzung
seiner gesetzlichen Pflichten beantragen.

(2) Ist über den Antrag auf Ausschluss eines Mitglieds bis zum Ablauf der Amtszeit noch nicht rechts-
kräftig entschieden, so ist das Verfahren mit der Wirkung für die folgende Amtszeit fortzusetzen,
wenn das Mitglied für die folgende Amtszeit wieder gewählt worden ist.

(3) Ist der Personalrat aufgelöst, so setzt der Vorsitzende der Fachkammer des Verwaltungsgerichts
einen Wahlvorstand ein. Dieser hat unverzüglich die Neuwahl einzuleiten, durchzuführen und das Er-
gebnis festzustellen. Der Wahlvorstand nimmt bis zur Neuwahl die dem Personalrat nach diesem Ge-
setz zustehenden Befugnisse und Pflichten wahr.

§ 25
Erlöschen der Mitgliedschaft im Personalrat

(1) Die Mitgliedschaft im Personalrat erlischt durch

1. Ablauf der Amtszeit,
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2. Niederlegung des Amts,

 

3. Rücktritt des gesamten Personalrats,

 

4. Beendigung des Dienst-, Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses,

 

5. Ausscheiden als Beschäftigter aus der Dienststelle,

 

6. Beurlaubung ohne Dienstbezüge oder Arbeitsentgelt, wenn diese länger als zwölf Monate ge-
dauert hat; bei Mitgliedern, die bereits bei Beginn der Amtszeit beurlaubt sind, beginnt die Frist
ab diesem Zeitpunkt,

 

7. Teilzeitbeschäftigung mit Freistellungsjahr, wenn dieses bis zum Ruhestand andauert, mit dem
Beginn der Freistellung,

 

8. Altersteilzeit im Blockmodell mit dem Beginn der Freistellung,

 

9. Verlust der Wählbarkeit,

 

10. gerichtliche Entscheidung nach § 24 Absatz 1 Satz 1,

 

11. Feststellung nach Ablauf der in § 21 Absatz 1 bezeichneten Frist, dass der Gewählte nicht wähl-
bar war.

 

(2) Die Mitgliedschaft im Personalrat wird durch einen Wechsel der Gruppenzugehörigkeit eines Mit-
glieds nicht berührt; dieses bleibt Vertreter der Gruppe, die es gewählt hat.

(3) Für Waldarbeiter gilt Absatz 1 Nummer 4 und 5 mit der Maßgabe, dass die Mitgliedschaft im Perso-
nalrat erst bei endgültigem Ausscheiden als Waldarbeiter erlischt.

§ 26
Ruhen der Mitgliedschaft im Personalrat

(1) Die Mitgliedschaft eines Beamten im Personalrat ruht, solange ihm die Führung der Dienstgeschäf-
te verboten oder er disziplinarrechtlich vorläufig des Dienstes enthoben ist.

(2) Die Mitgliedschaft der in § 8 Absatz 2 bezeichneten Beschäftigten im Personalrat ruht, solange
sie entsprechend den Erfordernissen ihrer Ausbildung einen Ausbildungsabschnitt in einer anderen
Dienststelle ableisten.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß für Arbeitnehmer.

(4) Die Mitgliedschaft von Waldarbeitern im Personalrat ruht, solange sie vorübergehend nicht im Be-
schäftigungsverhältnis stehen.

§ 27
Ersatzmitglieder
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(1) Scheidet ein Mitglied aus dem Personalrat aus, so tritt ein Ersatzmitglied ein. Ist ein Mitglied des
Personalrats zeitweilig verhindert oder ruht seine Mitgliedschaft, so tritt ein Ersatzmitglied für die Zeit
der Verhinderung oder des Ruhens ein.

(2) Die Ersatzmitglieder werden der Reihe nach aus den nicht gewählten Beschäftigten derjenigen
Vorschlagslisten entnommen, denen die zu ersetzenden Mitglieder angehören. Ist ein Mitglied nach
Absatz 1 mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt, so tritt der nicht gewählte Beschäftigte mit der
nächsthöheren Stimmenzahl als Ersatzmitglied ein.

(3) § 25 Absatz 2 gilt entsprechend bei einem Wechsel der Gruppenzugehörigkeit vor dem Eintritt des
Ersatzmitglieds in den Personalrat.

(4) In den Fällen des § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 4 treten Ersatzmitglieder nicht ein.

Abschnitt 3
Geschäftsführung

§ 28
Vorstand

(1) Der Personalrat bildet aus seiner Mitte den Vorstand. Diesem muss ein Mitglied jeder im Personal-
rat vertretenen Gruppe angehören. Die Vertreter jeder Gruppe wählen das auf sie entfallende Vor-
standsmitglied.

(2) Der Personalrat kann aus seiner Mitte mit der Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder zwei weite-
re Mitglieder in den Vorstand wählen. Sind Mitglieder des Personalrats aus Wahlvorschlägen mit ver-
schiedenen Bezeichnungen gewählt worden und sind im Vorstand nach Absatz 1 Mitglieder aus dem
Wahlvorschlag nicht vertreten, der die zweitgrößte Zahl aller von den Angehörigen der Dienststelle
abgegebenen Stimmen erhalten hat, so ist eines der weiteren Vorstandsmitglieder aus diesem Wahl-
vorschlag zu wählen.

(3) Beide Geschlechter sollen im Vorstand vertreten sein.

(4) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte. Er kann dazu andere Mitglieder des Personalrats her-
anziehen.

§ 29
Vorsitz

(1) Der Personalrat bestimmt, welches Vorstandsmitglied nach § 28 Absatz 1 den Vorsitz übernimmt.
Das Vorstandsmitglied der anderen Gruppe übernimmt den stellvertretenden Vorsitz, es sei denn, der
Personalrat bestimmt dazu mit Zustimmung der Vertreter dieser Gruppe ein anderes Mitglied aus sei-
ner Mitte. Ist nur eine Gruppe im Vorstand vertreten, bestimmt der Personalrat aus seiner Mitte ein
Mitglied, das den stellvertretenden Vorsitz übernimmt.

(2) Der Vorsitzende vertritt den Personalrat im Rahmen der von diesem gefassten Beschlüsse. In An-
gelegenheiten, die nur eine Gruppe betreffen, vertritt der Vorsitzende, wenn er nicht selbst dieser
Gruppe angehört, gemeinsam mit einem der Gruppe angehörenden Vorstandsmitglied den Personal-
rat.

§ 30
Anberaumung der Sitzungen
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(1) Der Vorsitzende des Personalrats beraumt die Sitzungen an; dabei hat er auf die dienstlichen Er-
fordernisse Rücksicht zu nehmen. Er setzt die Tagesordnung fest und leitet die Verhandlung. Der Vor-
sitzende hat die Mitglieder des Personalrats, die Schwerbehindertenvertretung und das von der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung nach § 32 Absatz 4 Satz 1 benannte Mitglied zu den Sitzungen
rechtzeitig unter Mitteilung der Tagesordnung zu laden. Zu den Sitzungen sind ebenso zu laden

1. die weiteren Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung,

 

2. Beauftragte von Stufenvertretungen,

 

3. Beauftragte des Gesamtpersonalrats,

 

4. die Beauftragte für Chancengleichheit,

 

soweit sie allgemein oder auf Beschluss des Personalrats berechtigt sind, an der Sitzung teilzuneh-
men.

(2) Der Leiter der Dienststelle ist vom Zeitpunkt der Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung recht-
zeitig zu verständigen und zu Tagesordnungspunkten, an denen er teilnehmen soll, zu laden.

(3) Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder des Personalrats, der Mehrheit der Vertreter einer Grup-
pe oder des Leiters der Dienststelle hat der Vorsitzende eine Sitzung anzuberaumen und den Gegen-
stand, dessen Beratung beantragt wird, auf die Tagesordnung zu setzen. Entsprechendes gilt in Ange-
legenheiten, die

1. besonders Beschäftigte im Sinne von § 59 betreffen, für die Mehrheit der Mitglieder der Jugend-
und Auszubildendenvertretung;

 

2. schwerbehinderte Beschäftigte besonders betreffen, für die Schwerbehindertenvertretung;

 

3. besonders die Gleichstellung von Frauen und Männern betreffen, für die Beauftragte für Chan-
cengleichheit.

 

(4) Der Leiter der Dienststelle oder im Verhinderungsfall eine von ihm beauftragte Person nimmt an
den Sitzungen, die auf sein Verlangen anberaumt sind, und an den Sitzungen, zu denen er ausdrück-
lich eingeladen ist, teil.

(5) Der Personalrat kann von Fall zu Fall beschließen, dass Beauftragte von Stufenvertretungen und
Beauftragte des Gesamtpersonalrats berechtigt sind, mit beratender Stimme an einer Sitzung teilzu-
nehmen. In diesem Fall kann die Ladung zur Sitzung nach Absatz 1 auch kurzfristig erfolgen.

§ 31
Gemeinsame Aufgaben von Personalrat, Richterrat und Staatsanwaltsrat

(1) Sind an einer Angelegenheit sowohl der Personalrat als auch der Richterrat oder der Staatsan-
waltsrat beteiligt, so teilt der Vorsitzende dem Richterrat oder dem Staatsanwaltsrat den entspre-
chenden Teil der Tagesordnung mit und gibt ihm Gelegenheit, Mitglieder in die Sitzung des Personal-
rats zu entsenden (§ 30 des Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetzes).
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(2) Der Vorsitzende des Personalrats hat auf Antrag des Richterrats oder des Staatsanwaltsrats oder
des Leiters der Dienststelle eine Angelegenheit, deren Beratung beantragt ist, auf die Tagesordnung
zu setzen. § 30 Absatz 3 bis 5 gilt entsprechend.

§ 32
Durchführung der Sitzungen, Teilnahmerechte

(1) Die Sitzungen des Personalrats sind nicht öffentlich; sie finden in der Regel während der Arbeits-
zeit statt.

(2) Der Personalrat kann ihm zur Verfügung gestelltes Büropersonal zur Erstellung der Niederschrift
hinzuziehen.

(3) Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder oder der Mehrheit einer Gruppe des Personalrats kann von
Fall zu Fall je eine beauftragte Person der im Personalrat vertretenen Gewerkschaften an einer Sit-
zung beratend teilnehmen. In diesem Fall sind der Zeitpunkt der Sitzung und die Tagesordnung den
im Personalrat vertretenen Gewerkschaften rechtzeitig mitzuteilen. Nimmt der Leiter der Dienststel-
le oder die von ihm beauftragte Person an der Sitzung teil, kann er oder sie einen Vertreter der Arbeit-
gebervereinigung, der die Dienststelle angehört, hinzuziehen. Personelle und soziale Angelegenheiten
einzelner Beschäftigter dürfen nur mit deren vorheriger Einwilligung in Anwesenheit von Beauftragten
von Gewerkschaften oder der Arbeitgebervereinigung beraten werden.

(4) Ein Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung, das von dieser benannt wird, kann an al-
len Sitzungen des Personalrats beratend teilnehmen. An der Behandlung von Angelegenheiten, die
besonders Beschäftigte im Sinne von § 59 betreffen, kann die gesamte Jugend- und Auszubildenden-
vertretung teilnehmen; die Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung haben bei Beschlüs-
sen des Personalrats in diesen Angelegenheiten Stimmrecht. Der Vorsitzende des Personalrats soll An-
gelegenheiten, die besonders Beschäftigte im Sinne von § 59 betreffen, der Jugend- und Auszubilden-
denvertretung zur Beratung zuleiten.

(5) Die Schwerbehindertenvertretung kann an allen Sitzungen des Personalrats beratend teilnehmen.

(6) Die Beauftragte für Chancengleichheit kann an den Beratungen des Personalrats von einzelnen
Gegenständen auf der Tagesordnung teilnehmen, wenn

1. der Gegenstand auf ihren Antrag auf die Tagesordnung gesetzt wurde oder

 

2. der Personalrat dies im Einzelfall beschließt.

 

Sie kann Anregungen zur Behandlung von Angelegenheiten geben, die besonders die Gleichstellung
von Frauen und Männern betreffen.

(7) Der Personalrat kann nach vorheriger Unterrichtung des Leiters der Dienststelle sachverständige
Personen aus der Dienststelle oder sonstige Auskunftspersonen aus der Dienststelle anhören, soweit
dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist. Die Teilnahme dieser Personen an Beratung und
Beschlussfassung ist nicht zulässig.

(8) Der Personalrat kann nach vorheriger Unterrichtung des Leiters der Dienststelle in Mitbestim-
mungsangelegenheiten zu personellen Einzelmaßnahmen betroffene Beschäftigte anhören. Absatz 7
Satz 2 gilt entsprechend.
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§ 33
Befangenheit

(1) Ein Mitglied des Personalrats darf weder beratend noch entscheidend mitwirken, wenn die Ent-
scheidung einer Angelegenheit ihm selbst oder folgenden Personen einen unmittelbaren Vorteil oder
Nachteil bringen kann:

1. dem Ehegatten oder dem Lebenspartner nach § 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes,

 

2. einem in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad Verwandten,

 

3. einem in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum zweiten Grad Verschwägerten oder als
verschwägert Geltenden, solange die die Schwägerschaft begründende Ehe oder Lebenspart-
nerschaft nach § 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes besteht, oder

 

4. einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person.

 

Satz 1 gilt nicht,

1. wenn die Entscheidung nur die gemeinsamen Interessen einer Berufs- oder Beschäftigtengrup-
pe berührt,

 

2. für Wahlen, die vom Personalrat aus seiner Mitte vorgenommen werden müssen,

 

3. für Wahlen, die von den Gruppen aus ihrer Mitte vorgenommen werden müssen.

 

(2) Ein Mitglied des Personalrats darf ferner weder beratend noch entscheidend mitwirken, wenn es
die zur Beschlussfassung anstehende Maßnahme als Beschäftigter der Dienststelle vorbereitet oder
daran verantwortlich mitgewirkt hat.

(3) Das Mitglied des Personalrats, bei dem ein Tatbestand vorliegt, der Befangenheit zur Folge haben
kann, hat dies vor Beginn der Beratung über diesen Gegenstand dem Vorsitzenden mitzuteilen. Ob
ein Ausschließungsgrund vorliegt, entscheidet in Zweifelsfällen in Abwesenheit des Betroffenen der
Personalrat.

(4) Wer an der Beratung und Entscheidung nicht mitwirken darf, muss die Sitzung verlassen.

(5) Ein Beschluss ist rechtswidrig, wenn bei der Beratung oder Beschlussfassung ein Mitglied trotz Be-
fangenheit mitgewirkt hat.

§ 34
Beschlussfassung

(1) Die Beschlüsse des Personalrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglie-
der gefasst. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.

(1a) Bei Vorliegen besonderer Umstände kann der Vorsitzende des Personalrats alle oder einzelne Mit-
glieder des Personalrats sowie sonstige teilnahmeberechtigte Personen zur Teilnahme mittels Video-
oder Telefonkonferenztechnik an einer Sitzung zulassen, wenn
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1. vorhandene Einrichtungen genutzt werden, die durch die Dienststelle zur dienstlichen Nutzung
freigegeben sind und die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen erfüllen,

 

2. der Personalrat geeignete organisatorische Maßnahmen trifft, um sicherzustellen, dass Dritte
vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis nehmen können, und

 

3. vorbehaltlich einer abweichenden Regelung in der Geschäftsordnung nicht ein Viertel der Mit-
glieder des Personalrats unverzüglich nach Bekanntgabe der Absicht des Vorsitzenden zum Ein-
satz von Video- oder Telefonkonferenztechnik diesem gegenüber widerspricht.

 

Eine Aufzeichnung ist unzulässig. Personalratsmitglieder sowie sonstige teilnahmeberechtigte Perso-
nen, die mittels Video- oder Telefonkonferenz an der Sitzung teilnehmen, gelten als anwesend. § 38
Absatz 1 Satz 3 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass der Vorsitzende vor Beginn der Beratung
die zugeschalteten Personalratsmitglieder feststellt und in die Anwesenheitsliste einträgt.

(2) Der Personalrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist;
Stellvertretung durch Ersatzmitglieder ist zulässig.

(3) In einfach gelagerten Angelegenheiten, die durch die Geschäftsordnung nicht anderweitig übertra-
gen sind, kann der Vorsitzende im schriftlichen oder elektronischen Umlaufverfahren beschließen las-
sen, wenn kein Mitglied des Personalrats diesem Verfahren widerspricht. Die nähere Bestimmung ein-
fach gelagerter Angelegenheiten und das Verfahren sind in der Geschäftsordnung zu regeln. Das Er-
gebnis des Umlaufbeschlusses ist dem Personalrat in der nächsten Sitzung bekanntzugeben.

(4) Die im Personalrat vertretenen Gruppen beraten und beschließen gemeinsam. In Angelegenhei-
ten, die lediglich die Angehörigen einer Gruppe betreffen, beschließen nach gemeinsamer Beratung
im Personalrat nur die Vertreter dieser Gruppe, wenn getrennte Beschlussfassung in der Geschäfts-
ordnung allgemein festgelegt ist oder im Einzelfall die Mehrheit der Vertreter dieser Gruppe die allei-
nige Beschlussfassung beantragt.

§ 35
Ausschüsse des Personalrats

(1) In einem Personalrat mit elf und mehr Mitgliedern kann der Personalrat durch Regelung in der Ge-
schäftsordnung zur Vorberatung seiner Beratungen und Vorbereitung von Beschlüssen aus seiner Mit-
te höchstens bis zum Ablauf seiner Amtszeit Ausschüsse bilden, in denen jeweils beide Gruppen ver-
treten sein müssen. Beide Geschlechter sollen im Ausschuss vertreten sein.

(2) Den Vorsitz in den Ausschüssen führt der Vorsitzende des Personalrats, soweit in der Geschäfts-
ordnung des Personalrats nichts anderes bestimmt ist.

(3) Die § 30 Absatz 1, 2 und 4, § 32 Absatz 1, 2 und 4 Satz 1 sowie Absätze 5 bis 8, §§ 33, 34 Absatz 3
Satz 3 sowie Absatz 4 Satz 1 und § 38 gelten entsprechend. Das Weitere über die Zusammensetzung
und das Verfahren regelt die Geschäftsordnung.

(4) Der Personalrat kann seine Befugnisse in einfach gelagerten Mitbestimmungsangelegenheiten und
in Mitwirkungsangelegenheiten, mit Ausnahme der Fälle des § 81 Absatz 2, höchstens bis zum Ab-
lauf seiner Amtszeit auf Ausschüsse übertragen. In welchem Umfang er die Ausübung seiner Befugnis-
se übertragen will, ist in der Geschäftsordnung zu bestimmen. Für die Beschlussfassung in den Aus-
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schüssen gelten § 32 Absatz 4 Satz 2 und § 34 Absatz 1, 1a, 2 und 4 Satz 2 entsprechend. Der Perso-
nalrat ist über die Beschlüsse unverzüglich zu unterrichten.

(5) Eine einem Ausschuss übertragene Angelegenheit ist dem Personalrat zur Beratung und Be-
schlussfassung vorzulegen, wenn

1. der Ausschuss die Zustimmung zu einer beabsichtigten Maßnahme verweigern oder Einwen-
dungen gegen eine beabsichtigte Maßnahme erheben will,

 

2. ein Ausschussmitglied einen Beschluss des Ausschusses als eine erhebliche Beeinträchtigung
der Interessen der durch das Mitglied vertretenen Gruppe erachtet,

 

3. die Schwerbehindertenvertretung einen Beschluss des Ausschusses als erhebliche Beeinträchti-
gung wichtiger Interessen der schwerbehinderten Beschäftigten erachtet,

 

4. der Vertreter der Jugend- und Auszubildendenvertretung einen Beschluss des Ausschusses als
eine erhebliche Beeinträchtigung wichtiger Interessen der Beschäftigten im Sinne von § 59 er-
achtet.

 

Die Vorlage an den Personalrat ist der Dienststelle schriftlich oder elektronisch mitzuteilen. In den Fäl-
len des Satzes 1 verlängert sich die Frist zur Zustimmung oder Erhebung von Einwendungen um eine
Woche, soweit mit der Dienststelle nichts anderes vereinbart ist.

§ 36
Übertragung von Befugnissen auf den Vorstand des Personalrats

(1) Der Personalrat kann seine Befugnisse in einfach gelagerten Mitbestimmungsangelegenheiten und
in Mitwirkungsangelegenheiten, mit Ausnahme der Fälle des § 81 Absatz 2, höchstens bis zum Ablauf
seiner Amtszeit auf den Vorstand übertragen. In welchem Umfang er die Ausübung seiner Befugnisse
auf den Vorstand übertragen will, ist in der Geschäftsordnung zu bestimmen.

(2) § 32 Absatz 5, § 34 Absatz 1, 1a, 2 und 3 Satz 3 sowie Absatz 4 Satz 2, § 35 Absatz 4 Satz 4 und
Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 bis 3 sowie Satz 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 37
Einspruch der Vertreter einer Gruppe, der Beschäftigten im Sinne von

§ 59 oder der schwerbehinderten Beschäftigten

(1) Erachtet die Mehrheit der Vertreter einer Gruppe, die Mehrheit der Mitglieder der Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung oder die Schwerbehindertenvertretung einen Beschluss des Personalrats als
eine erhebliche Beeinträchtigung wichtiger Interessen der durch sie vertretenen Beschäftigten, so
ist auf ihren Antrag der Beschluss auf die Dauer von einer Woche vom Zeitpunkt der Beschlussfas-
sung an auszusetzen. In dieser Frist soll, gegebenenfalls mit Hilfe der unter den Mitgliedern des Perso-
nalrats vertretenen Gewerkschaften, eine Verständigung versucht werden. Bei Aussetzung eines Be-
schlusses nach Satz 1 und Unterrichtung der Dienststelle verlängern sich Fristen nach diesem Gesetz
um die Dauer der Aussetzung.

(2) Nach Ablauf der Frist ist über die Angelegenheit erneut zu beschließen. Wird der erste Beschluss
bestätigt, so kann der Antrag auf Aussetzung nicht wiederholt werden.

§ 38
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Niederschrift

(1) Über jede Verhandlung des Personalrats ist eine Niederschrift aufzunehmen, die mindestens den
Wortlaut der Beschlüsse und die Stimmenmehrheit, mit der sie gefasst sind, enthält. Die Niederschrift
ist vom Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied zu unterzeichnen. Der Niederschrift ist eine Anwe-
senheitsliste beizufügen, in die sich jeder Teilnehmer eigenhändig einzutragen hat.

(2) Haben der Leiter der Dienststelle, die von ihm beauftragte Person oder Beauftragte von Gewerk-
schaften an der Sitzung teilgenommen, so ist ihnen der entsprechende Teil der Niederschrift abschrift-
lich zuzuleiten. Einwendungen gegen die Niederschrift sind unverzüglich schriftlich oder elektronisch
zu erheben und der Niederschrift beizufügen.

(3) Die Beauftragte für Chancengleichheit, die Schwerbehindertenvertretung, Mitglieder der Jugend-
und Auszubildendenvertretung und Beauftragte von Stufenvertretungen und des Gesamtpersonalrats
können in die Niederschrift über den Teil der Sitzung Einsicht nehmen, an dem sie teilgenommen ha-
ben. Entsprechende Abschriften können gefertigt werden.

§ 39
Geschäftsordnung

(1) Sonstige Bestimmungen über die Geschäftsführung können in einer Geschäftsordnung getroffen
werden, die der Personalrat mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder und in jeder Gruppe mit
der Mehrheit der Stimmen der jeweiligen Gruppenmitglieder beschließt.

(2) Hat der Personalrat mindestens fünf Mitglieder, so soll er sicherstellen, dass er an den regelmäßi-
gen Arbeitstagen der für Personalratsbeteiligungen zuständigen Verwaltung der Dienststelle, bei der
er eingerichtet ist, für die Einleitung förmlicher Beteiligungsverfahren erreichbar ist. Andere Personal-
räte sollen die Dienststelle rechtzeitig vorher unterrichten, wenn absehbar ist, dass der Personalrat
für mehrere zusammenhängende Arbeitstage nicht erreichbar ist. Personalrat und Dienststelle können
für die Dauer der Amtszeit des Personalrats abweichende Vereinbarungen für die Erreichbarkeit tref-
fen.

(3) Die Geschäftsordnung und Änderungen der Geschäftsordnung sind der Dienststelle zur Kenntnis
zu geben.

§ 40
Sprechstunden

(1) Der Personalrat kann Sprechstunden während der Arbeitszeit einrichten. Zeit und Ort bestimmt er
im Einvernehmen mit dem Leiter der Dienststelle.

(2) Versäumnis von Arbeitszeit wegen des Aufsuchens der Sprechstunde des Personalrats oder sons-
tiger Inanspruchnahme des Personalrats hat keine Minderung der Besoldung oder des Arbeitsentgelts
zur Folge. Soweit der Besuch der Sprechstunde aus dienstlichen Gründen außerhalb der Arbeitszeit
stattfinden muss, ist Beschäftigten Dienstbefreiung in entsprechendem Umfang zu gewähren. Reise-
kosten, die durch den Besuch der Sprechstunde entstehen, werden in entsprechender Anwendung
des Landesreisekostengesetzes erstattet.

§ 41
Kosten
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(1) Die durch die Tätigkeit des Personalrats entstehenden notwendigen Kosten trägt die Dienststelle.
Mitglieder des Personalrats erhalten bei Reisen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig sind, Rei-
sekostenvergütungen nach dem Landesreisekostengesetz.

(2) Für die Sitzungen, die Sprechstunden und die laufende Geschäftsführung hat die Dienststelle in er-
forderlichem Umfang Räume, Geschäftsbedarf, die üblicherweise in der Dienststelle genutzte Informa-
tions- und Kommunikationstechnik und Büropersonal zur Verfügung zu stellen.

(3) Dem Personalrat werden in allen Dienststellen geeignete Plätze für Bekanntmachungen und An-
schläge zur Verfügung gestellt und er kann erforderliche schriftliche Mitteilungen an die Beschäftigten
verteilen. Er kann die Beschäftigten auch über die üblicherweise in der Dienststelle genutzten Infor-
mations- und Kommunikationseinrichtungen unterrichten. Die Kosten für erforderliche Informations-
medien des Personalrats trägt die Dienststelle.

§ 42
Verbot der Beitragserhebung

Der Personalrat darf für seine Zwecke von den Beschäftigten keine Beiträge erheben oder annehmen.

Abschnitt 4
Rechtsstellung der Personalratsmitglieder

§ 43
Allgemeines

(1) Die Mitglieder des Personalrats führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt.

(2) Versäumnis von Arbeitszeit, die zur ordnungsmäßigen Durchführung der Aufgaben des Personal-
rats erforderlich ist, hat keine Minderung der Besoldung oder des Arbeitsentgelts zur Folge. Werden
Mitglieder des Personalrats durch die Erfüllung ihrer Aufgaben über ihre individuell maßgebliche Ar-
beitszeit hinaus beansprucht, so ist ihnen Dienstbefreiung in entsprechendem Umfang zu gewähren.

§ 44
Schulungs- und Bildungsmaßnahmen

(1) Die Mitglieder des Personalrats sowie die Ersatzmitglieder, die in absehbarer Zeit in den Personal-
rat eintreten werden oder regelmäßig zu Sitzungen des Personalrats hinzugezogen werden, sind unter
Fortzahlung der Besoldung oder des Arbeitsentgelts für die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsver-
anstaltungen vom Dienst freizustellen, soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für die Tätigkeit im Per-
sonalrat erforderlich sind; dabei sind die dienstlichen Interessen angemessen zu berücksichtigen. § 43
Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Der Vorsitzende des Personalrats sowie einer der stellvertretenden Vorsitzenden haben viermal im
Jahr Anspruch auf Besoldungs- oder Entgeltfortzahlung anlässlich der Teilnahme an einer von der zu-
ständigen Gewerkschaft einberufenen Konferenz der Vorsitzenden der Personalräte. Denselben An-
spruch haben alle Mitglieder des Personalrats zweimal im Jahr zur Teilnahme an einer gleichen Konfe-
renz. Die persönliche Teilnahme an einer dieser Konferenzen ist durch eine Bescheinigung der zustän-
digen gewerkschaftlichen Konferenzleitung nachzuweisen. Absatz 1 bleibt unberührt.

§ 45
Freistellung
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(1) Mitglieder des Personalrats sind auf Antrag des Personalrats von ihrer dienstlichen Tätigkeit frei-
zustellen, wenn und soweit es nach Umfang und Art der Dienststelle zur ordnungsgemäßen Durchfüh-
rung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Sie sind freizustellen in Personalräten mit
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fünf Mitgliedern für zwölf Arbeitsstunden in der Woche,

sieben Mitgliedern für 24 Arbeitsstunden in der Woche,

neun Mitgliedern im Umfang eines Vollzeitbeschäftigten,

elf Mitgliedern im Umfang von zwei Vollzeitbeschäftigten,

13 Mitgliedern im Umfang von drei Vollzeitbeschäftigten,

15 Mitgliedern im Umfang von vier Vollzeitbeschäftigten,

17 Mitgliedern im Umfang von fünf Vollzeitbeschäftigten,

19 Mitgliedern im Umfang von sechs Vollzeitbeschäftigten,

21 Mitgliedern im Umfang von sieben Vollzeitbeschäftigten,

23 Mitgliedern im Umfang von acht Vollzeitbeschäftigten,

25 Mitgliedern im Umfang von neun Vollzeitbeschäftigten,

27 Mitgliedern im Umfang von zehn Vollzeitbeschäftigten.
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Eine entsprechende Teilfreistellung mehrerer Mitglieder ist zulässig.

(2) Personalrat und Dienststelle können abweichend von Absatz 1 Satz 2 höhere oder niedrigere Frei-
stellungen für die Dauer der Amtszeit des Personalrats vereinbaren.

(3) Maßgebend für die Ermittlung der Freistellungen ist die Zahl der Mitglieder des Personalrats, wel-
che nach § 10 Absatz 1, 3 und 4 einer zum Zeitpunkt der Antragstellung durchzuführenden Wahl des
Personalrats zugrunde zu legen wäre. Würde sich nach der Freistellung die Zahl der Mitglieder des
Personalrats im Falle einer Neuwahl um mehr als zwei Mitglieder verringern, ist eine aufgrund der bis-
herigen Mitgliederzahl bewilligte Freistellung zu verringern. Absatz 2 bleibt unberührt.

(4) Bei der Freistellung sind zunächst die von den Gruppenvertretern gewählten Vorstandsmitglieder,
sodann die übrigen Vorstandsmitglieder zu berücksichtigen. Bei weiteren Freistellungen sind die im
Personalrat vertretenen Wahlvorschläge nach den Grundsätzen der Verhältniswahl zu berücksichti-
gen; dabei sind die nach Satz 1 freigestellten Vorstandsmitglieder anzurechnen.

§ 46
Benachteiligungsverbot, Berufsbildung freigestellter

Mitglieder des Personalrats

(1) Von ihrer dienstlichen Tätigkeit freigestellte Mitglieder des Personalrats dürfen in ihrem berufli-
chen Werdegang nicht benachteiligt werden.

(2) Von ihrer dienstlichen Tätigkeit freigestellte Mitglieder des Personalrats dürfen von Maßnahmen
der Berufsbildung innerhalb und außerhalb der Verwaltung oder des Betriebs nicht ausgeschlossen
werden. Innerhalb eines Jahres nach Beendigung der Freistellung eines Personalratsmitglieds ist die-
sem im Rahmen der Möglichkeiten der Dienststelle Gelegenheit zu geben, eine wegen der Freistellung
unterbliebene verwaltungs- oder betriebsübliche Entwicklung nachzuholen. Für Mitglieder des Perso-
nalrats, die drei volle aufeinanderfolgende Amtszeiten von ihrer dienstlichen Tätigkeit freigestellt wa-
ren, erhöht sich der Zeitraum nach Satz 2 auf zwei Jahre.

§ 47
Schutz des Arbeitsplatzes

(1) Mitglieder des Personalrats dürfen gegen ihren Willen nur versetzt werden, wenn dies auch unter
Berücksichtigung der Mitgliedschaft im Personalrat aus wichtigen dienstlichen Gründen unvermeidbar
ist. Die Versetzung von Mitgliedern des Personalrats gegen ihren Willen bedarf der Zustimmung des
Personalrats. Verweigert der Personalrat seine Zustimmung oder äußert er sich nicht innerhalb von
drei Arbeitstagen nach Eingang des Antrags, so kann das Verwaltungsgericht die Zustimmung auf An-
trag der Dienststelle ersetzen, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen. In dem Verfahren
vor dem Verwaltungsgericht ist das Mitglied des Personalrats Beteiligter.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend in den Fällen der Abordnung, der Zuweisung, der Personalgestellung
und der mit einem Wechsel des Dienstorts verbundenen oder für eine Dauer von mehr als zwei Mona-
ten vorgesehenen Umsetzung in derselben Dienststelle.

(3) Für Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen, Beamte im Vorbereitungs-
dienst und Beschäftigte in einer dem Vorbereitungsdienst entsprechenden Berufsausbildung gelten
die Absätze 1 und 2 sowie die §§ 15 und 16 des Kündigungsschutzgesetzes nicht. Die Absätze 1 und 2
gelten ferner nicht bei den dort genannten Personalmaßnahmen dieser Beschäftigten im Anschluss an
den Vorbereitungsdienst oder das Ausbildungsverhältnis.
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(4) Die außerordentliche Kündigung von Mitgliedern des Personalrats, die in einem Arbeitsverhältnis
stehen, bedarf der Zustimmung des Personalrats. Verweigert der Personalrat seine Zustimmung oder
äußert er sich nicht innerhalb von drei Arbeitstagen nach Eingang des Antrags, so kann das Verwal-
tungsgericht die Zustimmung auf Antrag der Dienststelle ersetzen, wenn die außerordentliche Kün-
digung unter Berücksichtigung aller Umstände gerechtfertigt ist. In dem Verfahren vor dem Verwal-
tungsgericht ist das Mitglied des Personalrats Beteiligter.

(5) Die Absätze 1, 2 und 4 gelten entsprechend für Ersatzmitglieder, solange sie nach § 27 Absatz 1 in
den Personalrat eingetreten sind.

§ 48
Übernahme Auszubildender

(1) Beabsichtigt die Dienststelle, einen Auszubildenden in einem Berufsausbildungsverhältnis nach
dem Berufsbildungsgesetz, dem Krankenpflegegesetz oder dem Hebammengesetz, der Mitglied im
Personalrat ist, nach erfolgreicher Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses nicht in ein Ar-
beitsverhältnis auf unbestimmte Zeit zu übernehmen, so hat sie dies drei Monate vor Beendigung des
Berufsausbildungsverhältnisses dem Auszubildenden schriftlich mitzuteilen.

(2) Verlangt ein Auszubildender nach Absatz 1 innerhalb der letzten drei Monate vor Beendigung des
Berufsausbildungsverhältnisses schriftlich von der Dienststelle die Weiterbeschäftigung, so gilt zwi-
schen dem Auszubildenden und der Dienststelle im Anschluss an das erfolgreiche Berufsausbildungs-
verhältnis ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch, wenn das Berufsausbildungsverhältnis vor Ablauf eines Jahres
nach Beendigung der Amtszeit des Personalrats erfolgreich endet.

(4) Die Dienststelle kann spätestens bis zum Ablauf von zwei Wochen nach Beendigung des Berufs-
ausbildungsverhältnisses beim Verwaltungsgericht beantragen,

1. festzustellen, dass ein Arbeitsverhältnis nach den Absätzen 2 oder 3 nicht begründet wird, oder

 

2. das bereits nach den Absätzen 2 oder 3 begründete Arbeitsverhältnis aufzulösen,

 

wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer der Dienststelle unter Berücksichtigung aller Umstände die
Weiterbeschäftigung nicht zugemutet werden kann. In dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht ist
der Personalrat Beteiligter.

(5) Die Absätze 2 bis 4 sind unabhängig davon anzuwenden, ob die Dienststelle ihrer Mitteilungs-
pflicht nach Absatz 1 nachgekommen ist.

Teil 3
Die Personalversammlung

§ 49
Allgemeines

(1) Die Personalversammlung besteht aus den Beschäftigten der Dienststelle.
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(2) Kann nach den dienstlichen Verhältnissen, der Eigenart der Dienststelle oder anderen sachlichen
Gegebenheiten eine gemeinsame Versammlung aller Beschäftigten nicht stattfinden, so sind Teilver-
sammlungen abzuhalten.

(3) Der Personalrat kann ferner getrennte Versammlungen in bestimmten Verwaltungseinheiten der
Dienststelle oder Versammlungen eines bestimmten Personenkreises durchführen.

(4) Auf Beschluss der zuständigen Personalräte kann zur Behandlung gemeinsamer Angelegenheiten
eine gemeinsame Personalversammlung mehrerer Dienststellen stattfinden, wenn für sie ein Gesamt-
personalrat gebildet ist oder wenn Dienststellen derselben juristischen Person nach § 1 unter dersel-
ben Leitung stehen. Die Personalräte einigen sich zugleich, welcher Vorsitzende eines Personalrats die
gemeinsame Personalversammlung leitet.

(5) § 68 Absatz 2 und § 69 Absatz 1 Satz 3 gelten für die Personalversammlung entsprechend.

§ 50
Einberufung der Personalversammlung

(1) Der Personalrat beruft die Personalversammlung ein und legt die Tagesordnung fest. Der Vorsit-
zende des Personalrats lädt zur Personalversammlung ein und leitet sie.

(2) Der Personalrat ist auf Wunsch des Leiters der Dienststelle oder eines Viertels der wahlberechtig-
ten Beschäftigten verpflichtet, eine Personalversammlung einzuberufen und den Gegenstand, dessen
Beratung beantragt ist, auf die Tagesordnung zu setzen.

(3) Auf Antrag einer in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaft muss der Personalrat vor Ablauf von
drei Wochen nach Eingang des Antrags eine Personalversammlung einberufen, wenn im vorhergegan-
genen Kalenderjahr keine Personalversammlung und keine Teilversammlung durchgeführt worden
sind.

§ 51
Durchführung der Personalversammlung

(1) Personalversammlungen finden während der Arbeitszeit statt, soweit nicht die dienstlichen Ver-
hältnisse eine andere Regelung erfordern. Die Teilnahme an der Personalversammlung hat keine Min-
derung der Besoldung oder des Arbeitsentgelts zur Folge. Soweit Personalversammlungen aus dienst-
lichen Gründen außerhalb der Arbeitszeit stattfinden müssen, ist den Teilnehmern Dienstbefreiung in
entsprechendem Umfang zu gewähren. § 43 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Die Kosten, die durch die Teilnahme an Personalversammlungen entstehen, werden in entspre-
chender Anwendung des Landesreisekostengesetzes erstattet.

§ 52
Angelegenheiten der Personalversammlung

(1) Der Personalrat soll einmal in jedem Kalenderjahr in einer Personalversammlung einen Tätigkeits-
bericht erstatten.

(2) Die Personalversammlung kann alle Angelegenheiten behandeln, die die Dienststelle oder ihre Be-
schäftigten unmittelbar betreffen, insbesondere wirtschaftliche Angelegenheiten, Tarif-, Besoldungs-
und Sozialangelegenheiten sowie Fragen der Gleichstellung von Frauen und Männern.
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(3) Die Personalversammlung kann dem Personalrat Anträge unterbreiten und zu seinen Beschlüs-
sen Stellung nehmen. In einer gemeinsamen Personalversammlung wird gemeinsam beraten, Anträ-
ge und Stellungnahmen an die Personalräte werden jedoch getrennt von den Beschäftigten der jewei-
ligen Dienststelle beschlossen.

(4) Der Personalrat unterrichtet die Beschäftigten über die Behandlung der Anträge und den Fortgang
der in der Personalversammlung behandelten Angelegenheiten.

§ 53
Nichtöffentlichkeit der Personalversammlung, Teilnahmerechte

(1) Die Personalversammlung ist nicht öffentlich.

(2) An der Personalversammlung können mit beratender Stimme teilnehmen:

1. je ein Beauftragter der in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften,

 

2. ein Beauftragter der Arbeitgebervereinigung, der die Dienststelle angehört,

 

3. ein beauftragtes Mitglied der Stufenvertretung,

 

4. ein Beauftragter der Dienststelle, bei der die Stufenvertretung besteht,

 

5. ein beauftragtes Mitglied des Gesamtpersonalrats,

 

6. die Schwerbehindertenvertretung,

 

7. ein beauftragtes Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung.

 

Der Vorsitzende des Personalrats hat die Einberufung der Personalversammlung den Teilnahmebe-
rechtigten mitzuteilen. Die Teilnahmeberechtigten können Änderungen oder Ergänzungen der Tages-
ordnung beantragen.

(3) Der Personalrat kann der Personalversammlung vorschlagen, dass Beauftragte nach Absatz 2
Satz 1 Nummer 1 und 2 an der Personalversammlung nicht teilnehmen sollen. Über den Ausschluss
entscheidet die Personalversammlung mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Beschäftigten.

(4) Der Leiter der Dienststelle kann an den Personalversammlungen teilnehmen. An den Personalver-
sammlungen, die auf seinen Wunsch einberufen worden sind oder zu denen er ausdrücklich einge-
laden worden ist, hat er teilzunehmen. Er kann einen Vertreter der Arbeitgebervereinigung, der die
Dienststelle angehört, hinzuziehen; in diesem Fall kann auch je ein Beauftragter der in der Dienststel-
le vertretenen Gewerkschaften an der Personalversammlung teilnehmen. Der Leiter der Dienststelle
kann sich durch einen Beauftragten in der Personalversammlung vertreten lassen, sofern die Perso-
nalversammlung nicht auf seinen Wunsch einberufen worden ist.

Teil 4
Gesamtpersonalrat und Stufenvertretungen, Arbeitsgemeinschaften

§ 54
Gesamtpersonalrat
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(1) In den Fällen des § 5 Absatz 3 wird neben den einzelnen Personalräten ein Gesamtpersonalrat ge-
bildet.

(2) Die Mitglieder des Gesamtpersonalrats werden von den Beschäftigten der Dienststellen gewählt,
für die der Gesamtpersonalrat gebildet wird. Der Gesamtpersonalrat besteht bei
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bis zu 500 in der Regel Beschäftigten aus sieben Mitgliedern,

501 bis 1000 in der Regel Beschäftigten aus neun Mitgliedern,

1001 bis 3000 in der Regel Beschäftigten aus elf Mitgliedern,

3001 bis 5000 in der Regel Beschäftigten aus 13 Mitgliedern,

5001 bis 7500 in der Regel Beschäftigten aus 15 Mitgliedern,

7501 bis 10 000 in der Regel Beschäftigten aus 17 Mitgliedern,

10 001 und mehr in der Regel Beschäftigten aus 19 Mitgliedern.
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(3) Im Gesamtpersonalrat erhält jede Gruppe mindestens einen Vertreter. Besteht der Gesamtperso-
nalrat aus mehr als neun Mitgliedern, erhält jede Gruppe mindestens zwei Vertreter. § 11 Absatz 5 gilt
entsprechend.

(4) Für die Wahl, die Amtszeit und die Geschäftsführung des Gesamtpersonalrats gelten die §§ 8 bis
10 Absatz 2 und 5, § 11 Absatz 1 bis 3, §§ 12 bis 16 Absatz 1, § 17 Absatz 1, 2 und 4, §§ 18 bis 48 mit
folgenden Maßgaben entsprechend:

1. Das Wahlrecht kann auch bei Zugehörigkeit zu mehreren Dienststellen, für die der Gesamtper-
sonalrat gebildet wird, nur einmal ausgeübt werden.

 

2. An Stelle einer Personalversammlung zur Bestellung des Wahlvorstands übt der Leiter der
Dienststelle, bei der der Gesamtpersonalrat errichtet wird, die Befugnis zur Bestellung des
Wahlvorstands nach § 16 Absatz 2 und 3 sowie § 17 Absatz 3 aus.

 

3. Eine beauftragte Person des Personalrats kann an den Sitzungen des Gesamtpersonalrats mit
beratender Stimme teilnehmen, wenn Angelegenheiten behandelt werden, die Beschäftigte der
Dienststelle betreffen, bei welcher der Personalrat gebildet ist. Die Einladung zu der Sitzung ist
dem Personalrat zuzuleiten.

 

(5) Für die Befugnisse und Pflichten des Gesamtpersonalrats gelten die §§ 68 bis 90 entsprechend.

§ 55
Bezirkspersonalrat und Hauptpersonalrat (Stufenvertretungen)

(1) Für den Geschäftsbereich mehrstufiger Verwaltungen werden Stufenvertretungen gebildet, und
zwar bei den Mittelbehörden Bezirkspersonalräte, bei den obersten Dienstbehörden Hauptpersonalrä-
te. Mittelbehörde im Sinne dieses Gesetzes ist die einer obersten Dienstbehörde unmittelbar nachge-
ordnete Behörde, der andere Dienststellen nachgeordnet sind.

(2) Die Mitglieder des Bezirkspersonalrats werden von den zum Geschäftsbereich der Mittelbehörde,
die Mitglieder des Hauptpersonalrats von den zum Geschäftsbereich der obersten Dienstbehörde ge-
hörenden Beschäftigten gewählt. Der Bezirkspersonalrat besteht bei
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bis zu 500 in der Regel Beschäftigten aus drei Mitgliedern,

501 bis 1000 in der Regel Beschäftigten aus fünf Mitgliedern,

1001 bis 3000 in der Regel Beschäftigten aus sieben Mitgliedern,

3001 bis 5000 in der Regel Beschäftigten aus neun Mitgliedern,

5001 und mehr in der Regel Beschäftigten aus elf Mitgliedern.
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Der Hauptpersonalrat besteht bei
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bis zu 500 in der Regel Beschäftigten aus fünf Mitgliedern,

501 bis 1000 in der Regel Beschäftigten aus sieben Mitgliedern,

1001 bis 2000 in der Regel Beschäftigten aus neun Mitgliedern,

2001 bis 3000 in der Regel Beschäftigten aus elf Mitgliedern,

3001 bis 5000 in der Regel Beschäftigten aus 13 Mitgliedern,

5001 bis 10 000 in der Regel Beschäftigten aus 15 Mitgliedern,

10 001 bis 20 000 in der Regel Beschäftigten aus 17 Mitgliedern,

20 001 und mehr in der Regel Beschäftigten aus 19 Mitgliedern.
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(3) Für die Wahl, die Amtszeit und die Geschäftsführung der Stufenvertretungen gelten die §§ 8 bis
10 Absatz 2 und 5, § 11 Absatz 1 bis 3, §§ 12 bis 16 Absatz 1, § 17 Absatz 1, 2 und 4, §§ 18 bis 45 Ab-
satz 1 Satz 1 und Absatz 4, §§ 46 bis 48 und 54 Absatz 3 und 4 Nummer 1 bis 3 mit folgenden Maßga-
ben entsprechend:

1. § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bis 4 gilt nur für die leitenden Beschäftigten der Dienststelle, bei
der die Stufenvertretung errichtet ist, sowie für die unmittelbaren Mitarbeiter dieser Beschäftig-
ten, die als Personalsachbearbeiter Entscheidungen vorbereiten.

 

2. Die in § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bis 4 genannten Personen, die Beschäftigte einer nachge-
ordneten Dienststelle sind, dürfen als Mitglieder der Stufenvertretung an Personalangelegen-
heiten der eigenen Dienststelle weder beratend noch entscheidend mitwirken; § 33 Absatz 2
bleibt unberührt.

 

3. Bei der entsprechenden Anwendung des § 19 tritt an die Stelle der Frist von sechs Arbeitstagen
die Frist von drei Wochen.

 

4. § 32 Absatz 5 gilt mit der Maßgabe, dass beim Bezirkspersonalrat die Bezirksschwerbehinder-
tenvertretung, die für die Dienststelle, bei der der Bezirkspersonalrat gebildet ist, zuständig ist,
zu beteiligen ist; dies gilt entsprechend für die Beteiligung der Hauptschwerbehindertenvertre-
tung beim Hauptpersonalrat.

 

5. § 34 Absatz 3 gilt mit der Maßgabe, dass der Vorsitzende alle Angelegenheiten im schriftlichen
oder elektronischen Umlaufverfahren beschließen lassen kann, wenn nicht im Einzelfall ein Drit-
tel der Mitglieder dem schriftlichen Umlaufverfahren widerspricht.

 

6. Der für die Reisekostenvergütungen nach § 41 Absatz 1 Satz 2 maßgebende Dienstort ist der
Sitz der Dienststelle, der das Mitglied der Stufenvertretung angehört.

 

(4) Für die Befugnisse und Pflichten der Stufenvertretungen gelten die §§ 68 bis 90 entsprechend.

(5) Die Personalräte oder, wenn solche nicht bestehen, die Leiter der Dienststellen bestellen auf Ersu-
chen des Bezirks- oder Hauptwahlvorstands die örtlichen Wahlvorstände für die Wahl der Stufenver-
tretungen. Werden in einer Verwaltung die Personalräte und Stufenvertretungen gleichzeitig gewählt,
so führen die bei den Dienststellen bestehenden Wahlvorstände die Wahlen der Stufenvertretungen
im Auftrag des Bezirks- oder Hauptwahlvorstands durch. Für die Durchführung der Wahl der Stufen-
vertretungen bei den Landratsämtern ist der Wahlvorstand für die Wahl des Personalrats beim Land-
ratsamt zuständig.

§ 56
Arbeitsgemeinschaften von Personalvertretungen

(1) Personalvertretungen derselben Verwaltungsstufe, desselben Verwaltungszweigs oder mehrerer
Verwaltungen und Betriebe juristischer Personen nach § 1 können zur Behandlung gemeinsam betref-
fender Angelegenheiten eine Arbeitsgemeinschaft bilden, wenn dies der Wahrnehmung der Befugnis-
se und Pflichten der einzelnen Personalvertretung förderlich ist.

(2) Der Arbeitsgemeinschaft gehören jeweils der Vorsitzende oder ein anderes von der Personalvertre-
tung bestimmtes Mitglied der beteiligten Personalvertretungen an. In begründeten Fällen ist im Ein-
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vernehmen mit der Dienststelle der entsendenden Personalvertretung eine Entsendung mehrerer Mit-
glieder zulässig.

(3) Die Arbeitsgemeinschaft bestimmt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und Stellvertreter. Sie gibt
sich eine Geschäftsordnung. Für die Rechte und Pflichten der Mitglieder von Personalvertretungen in
Arbeitsgemeinschaften und für die Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaften gelten § 30 Absatz 1
Satz 1 und 2, § 32 Absatz 1, § 38 Absatz 1, §§ 42, 43, 67 Absatz 1, § 68 Absatz 2, § 69 Absatz 1 Satz 2
und 3 entsprechend. § 41 gilt mit der Maßgabe, dass die durch die Entsendung in die Arbeitsgemein-
schaft entstehenden notwendigen Kosten von der Dienststelle der jeweils entsendenden Personalver-
tretung zu tragen sind.

(4) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 können die Personalräte bei den Universitätsklinika eine Arbeits-
gemeinschaft bilden, der aus jedem Universitätsklinikum bis zu zwei Mitglieder angehören. Auf Antrag
des Personalrats ist bei jedem Universitätsklinikum ein Mitglied für bis zu zehn Arbeitsstunden in der
Woche von seiner dienstlichen Tätigkeit für die Wahrnehmung von Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft
freizustellen. Eine entsprechende Teilfreistellung von zwei Mitgliedern ist zulässig. § 43 Absatz 2 bleibt
unberührt.

(5) Die Befugnisse und Aufgaben der Personalvertretungen nach diesem Gesetz bleiben unberührt;
die §§ 73 bis 88 finden keine Anwendung.

§ 57
Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Hauptpersonalräte

(1) Die Vorsitzenden der Hauptpersonalräte bei den obersten Landesbehörden bilden die Arbeitsge-
meinschaft der Vorsitzenden der Hauptpersonalräte (ARGEHPR). Besteht bei einer obersten Landes-
behörde kein Hauptpersonalrat, ist der Vorsitzende des Personalrats bei der obersten Landesbehörde
Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft.

(2) An den Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft können teilnehmen:

1. ein Vertreter der zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossenen Schwerbehinderten-
vertretungen bei den obersten Landesbehörden,

 

2. die Vorsitzenden der Personalräte der Dienststellen des Landtags von Baden-Württemberg.

 

(3) Die Arbeitsgemeinschaft ist anzuhören vor Entscheidungen

1. der Landesregierung, welche für die Beschäftigten des Landes in den Geschäftsbereichen der
obersten Dienstbehörden unmittelbar belastende Regelungen enthalten,

 

2. oberster Dienstbehörden, welche auch Beschäftigte in den Geschäftsbereichen anderer obers-
ter Dienstbehörden des Landes betreffen,

 

soweit die Entscheidungen in Angelegenheiten nach den §§ 74, 75, 81 und 87 mit Ausnahme von Maß-
nahmen in einzelnen personellen Angelegenheiten der Beteiligung des Personalrats unterliegen wür-
den, wenn sie von einer Dienststelle für ihre Beschäftigten getroffen würden. Satz 1 gilt nicht, wenn
nach beamtenrechtlichen Vorschriften die Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften
und Berufsverbände zu beteiligen sind. § 56 Absatz 5 gilt entsprechend.
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(4) Die federführend zuständige oberste Dienstbehörde hört die Arbeitsgemeinschaft rechtzeitig und
umfassend zu der beabsichtigten Maßnahme an. Der Arbeitsgemeinschaft sind die erforderlichen
Unterlagen vorzulegen. Auf Verlangen der Arbeitsgemeinschaft ist die beabsichtigte Maßnahme mit
ihr zu erörtern. Die Arbeitsgemeinschaft übermittelt ihre Stellungnahme der anhörenden obersten
Dienstbehörde innerhalb von drei Wochen, sofern nicht einvernehmlich eine andere Frist vereinbart
ist; § 91 Absatz 3 gilt sinngemäß.

(5) Die Arbeitsgemeinschaft kann grundsätzliche Angelegenheiten beraten, die für die Beschäftigten
von allgemeiner Bedeutung sind und über den Geschäftsbereich einer obersten Dienstbehörde hin-
ausgehen. Sie kann hierzu Vorschläge machen und Stellungnahmen abgeben. Dies gilt auch dann,
wenn nach beamtenrechtlichen Vorschriften die Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaf-
ten und Berufsverbände zu beteiligen sind. Absatz 4 gilt entsprechend.

(6) § 56 Absatz 3 Satz 1 bis 3 gilt entsprechend. § 41 gilt mit der Maßgabe, dass die oberste Dienstbe-
hörde, deren Geschäftsbereich der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft angehört, die notwendigen
Kosten für die Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft trägt.

Teil 5
Ausbildungspersonalrat

§ 58

(1) Für Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen, Beamte im Vorbereitungs-
dienst und für Beschäftigte in dem Vorbereitungsdienst entsprechender Berufsausbildung kann das
für die Ordnung der Ausbildung zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem Innenministerium
durch Rechtsverordnung bestimmen, dass

1. Ausbildungspersonalräte für eine oder mehrere Dienststellen oder für einzelne Ausbildungsbe-
reiche gebildet werden,

 

2. die Amtszeit abweichend von § 22 Absatz 1 auf eine kürzere Dauer als fünf Jahre, mindestens
aber auf die Dauer von einem Jahr, festgesetzt und ein von § 22 Absatz 3 Satz 1 abweichender
Zeitraum für die regelmäßigen Wahlen festgelegt wird,

 

3. von Beteiligungsangelegenheiten des Teils 8 Abschnitt 2 abgesehen werden kann, soweit dies
mit Rücksicht auf eine sachgemäße Ausbildung oder sonst aus wichtigen Gründen erforderlich
und gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

 

(2) Wahlberechtigt und wählbar zum Ausbildungspersonalrat sind die Auszubildenden in öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnissen, die Beamten im Vorbereitungsdienst und die Beschäftigten in
dem Vorbereitungsdienst entsprechender Berufsausbildung der Dienststellen oder des Ausbildungsbe-
reichs, für die der Ausbildungspersonalrat gebildet wird.

(3) Für die Wahl, die Amtszeit, die Geschäftsführung, die Rechte, Pflichten und Aufgaben des Ausbil-
dungspersonalrats und seiner Mitglieder gelten § 8 Absatz 1, § 9 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2
Nummer 1, § 10 Absatz 1, 3 und 5, §§ 11 bis 14 Absatz 1, §§ 15, 16 Absatz 1, § 17 Absatz 1 und 2,
§§ 18 bis 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 6, Satz 2 und 3, §§ 24 bis 30, 32 Absatz 1 bis 3, 5 bis 8,
§§ 33, 34, 38 bis 44, 47 Absatz 1 und 2, §§ 49 bis 53, 68 bis 71 und 73 bis 88 entsprechend. An Stelle
einer Personalversammlung zur Bestellung des Wahlvorstands übt der Leiter der Dienststelle, bei der
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der Ausbildungspersonalrat gebildet ist, die Befugnis zur Bestellung des Wahlvorstands nach § 16 Ab-
satz 2 und 3 sowie § 17 Absatz 3 aus.

(4) Beschäftigte, die zu einem Ausbildungspersonalrat wahlberechtigt sind, besitzen nicht die Wahlbe-
rechtigung und die Wählbarkeit zum Personalrat, zum Gesamtpersonalrat, zu den Stufenvertretungen
und zur Jugend- und Auszubildendenvertretung.

(5) § 31 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass für die Beratung sozialer Angelegenheiten gemein-
same Sitzungen mit dem Personalrat und dem Richterrat und Staatsanwaltsrat der Dienststelle, deren
Leiter auch der Leiter der Dienststelle ist, bei der der Ausbildungspersonalrat gebildet ist, stattfinden
können.

(6) Eine Beteiligung bei der Gestaltung von Lehrveranstaltungen sowie bei der Auswahl der Lehrperso-
nen findet nicht statt.

Teil 6
Jugend- und Auszubildendenvertretungen, Jugend- und Auszubildendenversammlung

§ 59
Grundsatz

In Dienststellen, bei denen Personalvertretungen gebildet sind und denen in der Regel mindestens
fünf wahlberechtigte Beschäftigte angehören, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder
die sich in einer beruflichen Ausbildung befinden, werden Jugend- und Auszubildendenvertretungen
gebildet.

§ 60
Wahlberechtigung, Wählbarkeit

(1) Wahlberechtigt sind die Beschäftigten im Sinne von § 59, soweit sich aus den §§ 58 und 96 nichts
anderes ergibt. § 8 Absatz 1 gilt entsprechend.

(2) Wählbar sind Beschäftigte, die am Wahltag das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, soweit
sich aus den §§ 58 und 96 nichts anderes ergibt. Die Altersgrenze gilt nicht für Beschäftigte, die sich
in einer beruflichen Ausbildung befinden. § 9 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 ist entsprechend anzu-
wenden.

§ 61
Zahl der Mitglieder

(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung besteht in Dienststellen mit in der Regel
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5 bis 20 Beschäftigten im Sinne von § 59 aus einer Person,

21 bis 50 Beschäftigten im Sinne von § 59 aus drei Mitgliedern,

51 bis 200 Beschäftigten im Sinne von § 59 aus fünf Mitgliedern,

mehr als 200 Beschäftigten
im Sinne von § 59

 
aus sieben Mitgliedern.
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(2) § 14 gilt entsprechend.

§ 62
Wahlgrundsätze

(1) Der Personalrat bestimmt den Wahlvorstand, den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsit-
zenden. § 11 Absatz 1 und 3, § 13 Absatz 1, 3 und 4 Satz 1, Absatz 5, 6 und 8, § 20 Absatz 1 Satz 1
und 2, Absatz 2 und § 21 gelten entsprechend.

(2) Der Wahlvorstand kann bestimmen, dass die Wahl in Dienststellen mit höchstens 20 in der Regel
Beschäftigten im Sinne von § 59 in einer Wahlversammlung stattfindet. Er hat dazu spätestens vier
Wochen vor Ablauf der Amtszeit einzuberufen. Gewählt wird in geheimer Wahl nach den Grundsätzen
der Mehrheitswahl. Der Vorsitzende des Wahlvorstands leitet die Wahlversammlung, führt die Wahl
durch und fertigt über das Ergebnis eine Wahlniederschrift.

(3) Die regelmäßigen Wahlen der Jugend- und Auszubildendenvertretung finden im Wechsel

1. zusammen mit den regelmäßigen Wahlen des Personalrats und

 

2. sonst in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Januar

 

statt. § 22 Absatz 3 Satz 2 und 3 sowie § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 6 gelten entsprechend.

(4) Die regelmäßige Amtszeit der Jugend- und Auszubildendenvertretung beträgt zwei Jahre und sechs
Monate. Sie endet spätestens mit Ablauf des letzten Tages des Zeitraums, in dem die regelmäßigen
Wahlen der Jugend- und Auszubildendenvertretung stattfinden. § 22 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2
Satz 1, § 23 Absatz 1 Satz 2 sowie §§ 24 bis 27 gelten entsprechend. Die Mitgliedschaft in der Jugend-
und Auszubildendenvertretung erlischt nicht dadurch, dass ein Mitglied im Laufe der Amtszeit das 26.
Lebensjahr vollendet oder die Ausbildung beendet.

(5) Besteht die Jugend- und Auszubildendenvertretung aus drei oder mehr Mitgliedern, so wählt sie
aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.

§ 63
Aufgaben der Jugend- und Auszubildendenvertretung

(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat folgende allgemeine Aufgaben:

1. Maßnahmen, die den Beschäftigten im Sinne von § 59 dienen, insbesondere in Fragen der Be-
rufsbildung und der Übernahme der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten in ein Arbeits-
oder Dienstverhältnis, beim Personalrat zu beantragen,

 

2. darüber zu wachen, dass die zugunsten der Beschäftigten im Sinne von § 59 geltenden Geset-
ze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, Verwaltungsanordnungen, Unfallver-
hütungsvorschriften und sonstigen Arbeitsschutzvorschriften durchgeführt werden,

 

3. Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten im Sinne von § 59, insbesondere in Fragen
der Berufsbildung, entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, beim Personalrat
auf eine Erledigung hinzuwirken; die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat die betroffe-
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nen Beschäftigten im Sinne von § 59 über den Stand und das Ergebnis der Verhandlungen zu
informieren,

 

4. Maßnahmen, die der Gleichstellung von weiblichen und männlichen Beschäftigten im Sinne von
§ 59 dienen, beim Personalrat zu beantragen,

 

5. die Eingliederung von Beschäftigten im Sinne von § 59 mit Migrationshintergrund in die Dienst-
stelle sowie das Verständnis zwischen Beschäftigten im Sinne von § 59 unterschiedlicher Her-
kunft zu fördern und entsprechende Maßnahmen beim Personalrat zu beantragen,

 

6. Maßnahmen, die dem Umweltschutz, dem Klimaschutz oder der sorgsamen Energienutzung in
der Dienststelle dienen, beim Personalrat zu beantragen.

 

(2) An Vorstellungsgesprächen zur Besetzung von ausgeschriebenen Ausbildungsplätzen kann ein Mit-
glied der Jugend- und Auszubildendenvertretung teilnehmen. An Personalgesprächen mit entschei-
dungsbefugten Vertretern der Dienststelle kann auf Verlangen von Beschäftigten im Sinne von § 59
ein Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung teilnehmen.

(3) Die Zusammenarbeit der Jugend- und Auszubildendenvertretung mit dem Personalrat bestimmt
sich nach § 30 Absatz 1 Satz 3 und 4, Absatz 3, § 32 Absatz 4, § 35 Absatz 3 und 5 Satz 1 Nummer 4,
§ 36 Absatz 2, § 37 Absatz 1 Satz 1 und § 38 Absatz 3.

(4) Zur Durchführung ihrer Aufgaben ist die Jugend- und Auszubildendenvertretung durch den Perso-
nalrat rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. Vor Organisationsentscheidungen, die beteiligungs-
pflichtige Maßnahmen zur Folge haben, ist die Jugend- und Auszubildendenvertretung durch den Per-
sonalrat frühzeitig und fortlaufend zu unterrichten. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann
verlangen, dass ihr der Personalrat die zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Unterlagen
einschließlich der Bewerbungsunterlagen aller Bewerber bei Einstellungen von Beschäftigten im Sinne
von § 59, soweit dem nicht berechtigte Belange der Bewerber entgegenstehen, zur Verfügung stellt.

(5) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann nach Verständigung des Personalrats Sitzungen
abhalten; §§ 19 und 30 Absatz 1 gelten entsprechend. An den Sitzungen der Jugend- und Auszubilden-
denvertretung kann ein vom Personalrat beauftragtes Personalratsmitglied teilnehmen.

(6) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung oder ein von ihr beauftragtes Mitglied hat das Recht,
nach vorheriger Unterrichtung des Personalrats und des Leiters der Dienststelle, Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze zu begehen, sofern die aufzusuchenden Beschäftigten im Sinne von § 59 zustimmen und
zwingende dienstliche Gründe nicht entgegenstehen.

(7) In Dienststellen mit mehr als 50 Beschäftigten im Sinne von § 59 kann die Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung Sprechstunden während der Arbeitszeit einrichten. § 40 gilt entsprechend. Ein be-
auftragtes Mitglied des Personalrats kann beratend teilnehmen.

§ 64
Schutz der Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung

Für die Jugend- und Auszubildendenvertretung gelten die §§ 41 bis 45 Absatz 1 Satz 1, § 46 Absatz 1
und § 69 Absatz 1 Satz 3 entsprechend. § 47 Absatz 1, 2 und 4 sowie § 48 gelten entsprechend mit
den Maßgaben, dass die dort aufgeführten Personalmaßnahmen bei Mitgliedern der Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung der Zustimmung des Personalrats bedürfen und in dem Verfahren vor dem
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Verwaltungsgericht auch die Jugend- und Auszubildendenvertretung beteiligt ist. Für Mitglieder des
Wahlvorstands und Wahlbewerber gilt § 47 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 sowie Absatz 4 entsprechend.

§ 65
Jugend- und Auszubildendenversammlung

(1) Die Jugend- und Auszubildendenversammlung besteht aus den Beschäftigten im Sinne von § 59.
Sie wird vom Vorsitzenden der Jugend- und Auszubildendenvertretung geleitet. Der Personalratsvor-
sitzende oder ein vom Personalrat beauftragtes anderes Mitglied soll an der Jugend- und Auszubilden-
denversammlung teilnehmen.

(2) Die Jugend- und Auszubildendenversammlung soll möglichst unmittelbar vor oder nach einer Per-
sonalversammlung stattfinden. Auf Antrag eines Viertels der Beschäftigten im Sinne von § 59 ist die
Jugend- und Auszubildendenvertretung verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine Jugend- und Aus-
zubildendenversammlung einzuberufen.

(3) Die für die Personalversammlung geltenden Vorschriften sind sinngemäß anzuwenden.

§ 66
Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung,
Stufen-Jugend- und Auszubildendenvertretung

(1) Bestehen in den Fällen des § 5 Absatz 3 mehrere Jugend- und Auszubildendenvertretungen, so ist
neben diesen eine Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung zu bilden.

(2) In die Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung entsendet jede Jugend- und Auszubildenden-
vertretung ein Mitglied. Die Benennung hat in der ersten Sitzung nach der Wahl der Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung zu erfolgen. Mindestens ein Ersatzmitglied ist zu benennen. § 27 Absatz 1 gilt
entsprechend. Die Namen und Anschriften der Mitglieder und der Ersatzmitglieder sind dem Vorsit-
zenden des Gesamtpersonalrats mitzuteilen.

(3) Für die Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung gelten § 62 Absatz 3, §§ 63 und 64 Satz 1
entsprechend. Die Mitglieder der Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung sind vom Vorsitzen-
den des Gesamtpersonalrats innerhalb von vier Wochen nach der Wahl der Jugend- und Auszubilden-
denvertretung zur konstituierenden Sitzung einzuladen; er leitet die Sitzung bis zur Benennung des
Vorsitzenden der Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung.

(4) Bei den Bezirkspersonalräten können Bezirks-Jugend- und Auszubildendenvertretungen und bei
den Hauptpersonalräten Haupt-Jugend- und Auszubildendenvertretungen gebildet werden. Die Absät-
ze 2 und 3 gelten entsprechend.

Teil 7
Datenschutz

§ 67

(1) Die Personalvertretungen haben bei der Verarbeitung personenbezogener Daten die datenschutz-
rechtlichen Vorschriften zu beachten und treffen die zu deren Einhaltung erforderlichen ergänzenden
Regelungen für ihre Geschäftsführung in eigener Verantwortung. Der Dienststelle sind die getroffenen
Maßnahmen auf Verlangen mitzuteilen.

(2) Die Personalvertretungen dürfen personenbezogene Daten speichern, soweit und solange dies zur
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Nach Abschluss der Maßnahme, an der die Personalvertre-
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tung beteiligt war, sind die ihr in diesem Zusammenhang zur Verfügung gestellten personenbezoge-
nen Daten zu löschen und Unterlagen mit personenbezogenen Daten der Dienststelle zurückzugeben.

(3) Unabhängig von Absatz 2 dürfen Personalvertretungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben Grunddaten
der Beschäftigten speichern. Dazu zählen Namen, Funktion sowie ihre Bewertung, Besoldungs- oder
Entgeltgruppe, Geburts-, Einstellungs- und Ernennungsdatum, Rechtsgrundlage und Dauer der Befris-
tung des Arbeitsverhältnisses, Datum der letzten Beförderung, Höher- oder Rückgruppierung, Beur-
laubung und Teilzeitbeschäftigung. Die Dienststelle stellt den Personalvertretungen diese Grunddaten
auf aktuellem Stand zur Verfügung. Vorher zur Verfügung gestellte Grunddaten sind unverzüglich zu
löschen.

(4) Personenbezogene Daten in Niederschriften sind spätestens am Ende des achten Jahres ab der
Speicherung zu löschen.

Teil 8
Beteiligung des Personalrats

Abschnitt 1
Allgemeines

§ 68
Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung

(1) Der Leiter der Dienststelle oder sein Beauftragter und die Personalvertretung treten mindestens
einmal im Vierteljahr zu gemeinschaftlichen Besprechungen zusammen. In ihnen soll auch die Gestal-
tung des Dienstbetriebs behandelt werden, insbesondere alle Vorgänge, die die Beschäftigten wesent-
lich berühren. Der Leiter der Dienststelle und die Personalvertretung können einvernehmlich zwei-
mal im Jahr von den gemeinschaftlichen Besprechungen absehen, wenn wirtschaftliche Angelegenhei-
ten im Wirtschaftsausschuss ausreichend behandelt worden sind. Sofern in der Dienststelle kein Wirt-
schaftsausschuss besteht, soll die Dienststelle die Personalvertretung in den gemeinschaftlichen Be-
sprechungen mindestens zweimal im Jahr über die von einem Wirtschaftsausschuss zu behandelnden
Angelegenheiten unterrichten. Sie haben über strittige Fragen mit dem ernsten Willen zur Einigung zu
verhandeln und Vorschläge für die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zu machen. Zu den ge-
meinschaftlichen Besprechungen sind beratend hinzuzuziehen:

1. die Schwerbehindertenvertretung,

 

2. ein Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung, das von dieser benannt wird, wenn An-
gelegenheiten behandelt werden, die besonders Beschäftigte im Sinne von § 59 betreffen,

 

3. die Beauftragte für Chancengleichheit, wenn Angelegenheiten behandelt werden, die beson-
ders die Gleichstellung von Frauen und Männern betreffen.

 

(2) Dienststelle und Personalvertretung haben alles zu unterlassen, was geeignet ist, die Arbeit und
den Frieden der Dienststelle zu beeinträchtigen. Insbesondere dürfen Dienststelle und Personalver-
tretung keine Maßnahmen des Arbeitskampfs gegeneinander durchführen. Arbeitskämpfe tariffähiger
Parteien werden hierdurch nicht berührt.

(3) Außenstehende Stellen dürfen erst angerufen werden, wenn eine Einigung in der Dienststelle nicht
erzielt worden ist.

§ 69
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Allgemeine Grundsätze für die Behandlung
der Beschäftigten

(1) Dienststelle und Personalvertretung haben darüber zu wachen, dass alle Angehörigen der Dienst-
stelle nach Recht und Billigkeit behandelt werden, insbesondere, dass jede Benachteiligung von Per-
sonen aus rassistischen Gründen oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Abstammung oder sons-
tigen Herkunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihrer Behinderung, ihres Alters,
ihrer politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder wegen ihres Geschlechts
oder ihrer sexuellen Identität unterbleibt. Dabei müssen sie sich so verhalten, dass das Vertrauen der
Beschäftigten in die Objektivität und Neutralität ihrer Amtsführung nicht beeinträchtigt wird. Der Lei-
ter der Dienststelle und die Personalvertretung haben jede parteipolitische Betätigung in der Dienst-
stelle zu unterlassen; die Behandlung von Tarif-, Besoldungs- und Sozialangelegenheiten wird hier-
durch nicht berührt.

(2) Soweit sich Beschäftigte, die Aufgaben nach diesem Gesetz wahrnehmen, auch in der Dienststelle
für ihre Gewerkschaft betätigen, gilt Absatz 1 Satz 2 und 3 entsprechend.

(3) Die Personalvertretung hat sich für die Wahrung der Vereinigungsfreiheit der Beschäftigten einzu-
setzen.

§ 70
Allgemeine Aufgaben der Personalvertretung

(1) Die Personalvertretung hat folgende allgemeine Aufgaben:

1. Maßnahmen zu beantragen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen oder im Rahmen der
Aufgabenerledigung der Dienststelle der Förderung des Gemeinwohls dienen,

 

2. darüber zu wachen, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen,
Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, Verwaltungsanordnungen, Unfallverhütungsvorschriften
und sonstigen Arbeitsschutzvorschriften durchgeführt werden und Anforderungen an die Barrie-
refreiheit nachgekommen wird,

 

3. auf die Verhütung von Unfall- und Gesundheitsgefahren zu achten, die für den Arbeitsschutz
zuständigen Behörden, die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung und die übrigen in Be-
tracht kommenden Stellen durch Anregungen, Beratung und Auskunft bei der Bekämpfung von
Unfall- und Gesundheitsgefahren zu unterstützen und sich für den Arbeitsschutz einzusetzen,

 

4. Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten und der Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit dem Lei-
ter der Dienststelle auf ihre Erledigung hinzuwirken; der Personalrat hat die betroffenen Betei-
ligten über das Ergebnis der Verhandlungen zu unterrichten,

 

5. im Zusammenwirken mit der Schwerbehindertenvertretung die Eingliederung und berufliche
Entwicklung schwerbehinderter Beschäftigter und sonstiger Hilfsbedürftiger, insbesondere älte-
rer Personen, in die Dienststelle zu fördern und für eine ihren Fähigkeiten und Kenntnissen ent-
sprechende Beschäftigung zu sorgen,
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6. an der Weiterentwicklung der interkulturellen Kompetenz der Verwaltung mitzuwirken und die
Eingliederung von Beschäftigten mit Migrationshintergrund in die Dienststelle sowie das Ver-
ständnis zwischen Beschäftigten unterschiedlicher Herkunft zu fördern,

 

7. mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung zur Förderung der Belange der Beschäftigten im
Sinne von § 59 eng zusammenzuarbeiten,

 

8. Einrichtungen und Angebote der Dienststelle zur Kinderbetreuung anzuregen und vorzuschla-
gen,

 

9. Wahrung der Interessen der Beschäftigten in Telearbeit sowie auf einem sonstigen Arbeitsplatz
außerhalb der Dienststelle,

 

10. Maßnahmen zu beantragen, die der Gleichstellung von Frauen und Männern dienen,

 

11. Maßnahmen zu beantragen, die dem Umweltschutz, dem Klimaschutz oder der sorgsamen En-
ergienutzung in der Dienststelle dienen.

 

(2) Reicht die Personalvertretung schriftlich oder elektronisch Anträge oder Vorschläge nach Absatz 1
ein, soll der Leiter der Dienststelle innerhalb von drei Wochen schriftlich oder elektronisch Stellung
nehmen oder, wenn die Einhaltung der Frist nicht möglich ist, einen schriftlichen oder elektronischen
Zwischenbescheid erteilen. Die Ablehnung schriftlicher oder elektronischer Anträge und Vorschläge
hat der Leiter der Dienststelle schriftlich oder elektronisch zu begründen.

§ 71
Unterrichtungs- und Teilnahmerechte

der Personalvertretung, Arbeitsplatzschutzangelegenheiten

(1) Die Personalvertretung ist zur Durchführung ihrer Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu unter-
richten. Ihr sind die hierfür erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Personalaktendaten dürfen nur mit
Einwilligung des Beschäftigten und nur von den von ihm bestimmten Mitgliedern der Personalvertre-
tung eingesehen werden.

(2) Vor Organisationsentscheidungen, die beteiligungspflichtige Maßnahmen zur Folge haben, ist die
Personalvertretung frühzeitig und fortlaufend zu unterrichten. An Arbeitsgruppen, die der Vorberei-
tung derartiger Entscheidungen dienen, können Mitglieder der Personalvertretung beratend teilneh-
men.

(3) Bei Einstellungen von Beschäftigten sind der Personalvertretung auf Verlangen die Bewerbungsun-
terlagen aller Bewerber vorzulegen, soweit dem nicht berechtigte Belange der Bewerber entgegenste-
hen. An Vorstellungs- oder Eignungsgesprächen, welche die Dienststelle im Rahmen geregelter oder
auf Übung beruhender Auswahlverfahren zur Auswahl unter mehreren Bewerbern durchführt oder
durchführen lässt, kann ein Mitglied der Personalvertretung, das von dieser benannt ist, teilnehmen.

(4) An Personalgesprächen mit entscheidungsbefugten Vertretern der Dienststelle sowie an Beurtei-
lungsgesprächen im Sinne von § 51 Absatz 2 Satz 1 des Landesbeamtengesetzes kann auf Verlangen
des Beschäftigten ein Mitglied der Personalvertretung teilnehmen. An allgemeinen Besprechungen zur
Abstimmung einheitlicher Beurteilungsmaßstäbe vor regelmäßigen Beurteilungen im Sinne von § 51
Absatz 1 des Landesbeamtengesetzes kann ein Mitglied der Personalvertretung, das von dieser be-
nannt ist, teilnehmen. Die Gesamtergebnisse regelmäßiger Beurteilungen im Sinne von § 51 des Lan-
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desbeamtengesetzes sind der Personalvertretung anonymisiert mitzuteilen. Dienstliche Beurteilungen
sind auf Verlangen des betroffenen Beschäftigten der Personalvertretung zur Kenntnis zu geben.

(5) Bei Prüfungen, die eine Dienststelle für Beschäftigte ihres Bereichs abnimmt, ist einem Mitglied
der für diesen Bereich zuständigen Personalvertretung, das von dieser benannt ist, die Anwesenheit
zu gestatten. Dies gilt nicht für die Beratung.

(6) Der Vorsitzende oder ein beauftragtes Mitglied der Personalvertretung hat jederzeit das Recht,
nach vorheriger Unterrichtung des Leiters der Dienststelle, die Dienststelle zu begehen und, sofern
die Beschäftigten zustimmen, diese an ihrem Arbeitsplatz aufzusuchen, wenn zwingende dienstliche
Gründe nicht entgegenstehen.

(7) Die Dienststelle und die für den Arbeitsschutz zuständigen Behörden, die Träger der gesetzlichen
Unfallversicherung und die übrigen in Betracht kommenden Stellen sind verpflichtet, bei allen im Zu-
sammenhang mit dem Arbeitsschutz oder der Unfallverhütung stehenden Besichtigungen und Fra-
gen und bei Unfalluntersuchungen die Personalvertretung oder die von ihr bestimmten Mitglieder der
Personalvertretung derjenigen Dienststelle hinzuzuziehen, in der die Besichtigung oder Untersuchung
stattfindet. Die Dienststelle hat der Personalvertretung unverzüglich die den Arbeitsschutz oder die
Unfallverhütung betreffenden Auflagen und Anordnungen der in Satz 1 genannten Stellen mitzuteilen.
An den Besprechungen der Dienststelle mit den Sicherheitsbeauftragten nach § 22 Absatz 2 des Sieb-
ten Buches Sozialgesetzbuch nehmen von der Personalvertretung beauftragte Mitglieder der Perso-
nalvertretung teil. Die Personalvertretung erhält die Niederschriften über die Untersuchungen, Besich-
tigungen und Besprechungen, zu denen sie nach den Sätzen 1 und 3 hinzuzuziehen ist. Die Dienst-
stelle hat der Personalvertretung eine Durchschrift der nach § 193 Absatz 5 Satz 1 des Siebten Buches
Sozialgesetzbuch von der Personalvertretung mit zu unterschreibenden Unfallanzeige oder des nach
beamtenrechtlichen Vorschriften zu erstattenden Berichts auszuhändigen.

§ 72
Wirtschaftsausschuss

(1) In Dienststellen ab einer Größe der Personalvertretung von mindestens sieben Mitgliedern soll auf
Antrag der Personalvertretung ein Wirtschaftsausschuss gebildet werden. Der Wirtschaftsausschuss
hat die Aufgabe, wirtschaftliche Angelegenheiten der Dienststelle zu beraten und die Personalvertre-
tung zu unterrichten. Die Befugnisse und Aufgaben der Personalvertretungen nach diesem Gesetz
bleiben unberührt.

(2) Die Dienststelle hat den Wirtschaftsausschuss rechtzeitig und umfassend über die wirtschaftlichen
Angelegenheiten unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu unterrichten, soweit dadurch nicht
die Dienst- oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gefährdet werden, sowie die sich daraus erge-
benden Auswirkungen auf die Personalplanung darzustellen.

(3) Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten im Sinne von Absatz 1 gehören insbesondere

1. die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Dienststelle,

 

2. Veränderungen der Produktpläne,

 

3. beabsichtigte Investitionen,

 

4. beabsichtigte Partnerschaften mit Privaten,
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5. die Stellung der Dienststelle in der Gesamtdienststelle,

 

6. beabsichtigte Rationalisierungsmaßnahmen,

 

7. Einführung neuer Arbeits- und Managementmethoden,

 

8. Fragen des Umweltschutzes, des Klimaschutzes oder der sorgsamen Energienutzung in der
Dienststelle,

 

9. Verlegung von Dienststellen oder Dienststellenteilen,

 

10. Auflösung, Neugründung, Zusammenlegung oder Teilung der Dienststelle oder von Dienststel-
lenteilen,

 

11. Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen,

 

12. sonstige Vorgänge und Vorhaben, welche das wirtschaftliche Leben der Dienststelle und die In-
teressen der Beschäftigten der Dienststelle wesentlich berühren können.

 

(4) Der Wirtschaftsausschuss besteht aus mindestens drei und höchstens sieben Mitgliedern, die der
Dienststelle angehören müssen, darunter mindestens einem Mitglied der Personalvertretung. Ersatz-
mitglieder können bestellt werden. Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses sollen die zur Erfüllung
ihrer Aufgaben erforderliche fachliche und persönliche Eignung besitzen. Sie werden im Einverneh-
men mit der Personalvertretung für die Dauer ihrer Amtszeit von der Dienststelle bestellt und können
jederzeit abberufen werden. Der Vorsitzende der Personalvertretung beruft die Mitglieder des Wirt-
schaftsausschusses zur konstituierenden Sitzung ein und leitet die Sitzung, bis der Wirtschaftsaus-
schuss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden gewählt hat. § 43 Absatz 2 gilt für die Mitglieder des Wirt-
schaftsausschusses entsprechend.

(5) Der Wirtschaftsausschuss soll einmal im Vierteljahr zusammentreten.

(6) Der Leiter der Dienststelle oder eine von ihm beauftragte Person nimmt an den Sitzungen des
Wirtschaftsausschusses teil; weitere sachkundige Beschäftigte können hinzugezogen werden. An den
Sitzungen des Wirtschaftsausschusses können darüber hinaus beratend teilnehmen:

1. die Schwerbehindertenvertretung,

 

2. ein Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung, das von dieser benannt wird, wenn An-
gelegenheiten behandelt werden, die besonders Beschäftigte im Sinne von § 59 betreffen,

 

3. die Beauftragte für Chancengleichheit, wenn Angelegenheiten behandelt werden, die beson-
ders die Gleichstellung von Frauen und Männern betreffen.

 

Abschnitt 2
Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung

§ 73
Mitbestimmung
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(1) Soweit eine Maßnahme der Mitbestimmung des Personalrats unterliegt, kann sie nur mit seiner Zu-
stimmung getroffen werden. Eine Maßnahme im Sinne von Satz 1 liegt bereits dann vor, wenn durch
eine Handlung eine mitbestimmungspflichtige Maßnahme vorweggenommen oder festgelegt wird.

(2) Der Personalrat kann seine Zustimmung zu Maßnahmen in zuvor festgelegten Einzelfällen oder für
zuvor festgelegte Fallgruppen von Maßnahmen vorab erteilen. Die Bestimmung der Maßnahmen er-
folgt für die Dauer der Amtszeit des Personalrats in der Geschäftsordnung; die Bestimmung kann je-
derzeit geändert oder widerrufen werden. Die Fälle, in denen die Vorabzustimmung in Anspruch ge-
nommen worden ist, sind dem Personalrat jeweils in der nächsten Sitzung bekanntzugeben.

§ 74
Angelegenheiten der uneingeschränkten Mitbestimmung

(1) Der Personalrat hat mitzubestimmen über die

1. Gewährung von Unterstützungen, Vorschüssen, Darlehen und entsprechenden sozialen Zuwen-
dungen,

 

2. allgemeine Festsetzung der Nutzungsbedingungen für Wohnungen, über die die Beschäfti-
gungsdienststelle verfügt oder für die die Beschäftigungsdienststelle ein Vorschlagsrecht hat,

 

3. Zuweisung von Wohnungen nach Nummer 2,

 

4. Kündigung von Wohnungen nach Nummer 2,

 

5. Aufstellung des Urlaubsplans,

 

6. Festsetzung der zeitlichen Lage des Erholungsurlaubs für einzelne Beschäftigte, wenn zwischen
dem Leiter der Dienststelle und den beteiligten Beschäftigten kein Einverständnis erzielt wird.

 

(2) Der Personalrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, mitzubestim-
men über

1. Regelungen der Ordnung in der Dienststelle und des Verhaltens der Beschäftigten,

 

2. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und der Pausen sowie die Verteilung der Arbeitszeit
auf die einzelnen Wochentage,

 

3. Einführung, Anwendung, wesentliche Änderung und Aufhebung von Arbeitszeitmodellen,

 

4. Anordnung von Mehrarbeit oder Überstunden, Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft,

 

5. Fragen der Gestaltung des Entgelts innerhalb der Dienststelle für Arbeitnehmer, insbesonde-
re durch Aufstellung von Entgeltgrundsätzen, die Einführung und Anwendung von neuen Ent-
geltmethoden und deren Änderung sowie die Festsetzung der Akkord- und Prämiensätze und
vergleichbarer leistungsbezogener Entgelte, sowie entsprechende Regelungen innerhalb der
Dienststelle für Beamte,

 

- Seite 57 von 83 -



6. Errichtung, Verwaltung, wesentliche Änderung und Auflösung von Sozialeinrichtungen ohne
Rücksicht auf ihre Rechtsform,

 

7. Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und sonstigen
Gesundheitsschädigungen sowie von Gesundheitsgefährdungen,

 

8. Maßnahmen des behördlichen oder betrieblichen Gesundheitsmanagements einschließlich vor-
bereitender und präventiver Maßnahmen, allgemeine Fragen des behördlichen oder betriebli-
chen Eingliederungsmanagements, Maßnahmen aufgrund von Feststellungen aus Gefährdungs-
analysen,

 

9. Aufstellung von Sozialplänen einschließlich Plänen für Umschulungen zum Ausgleich oder zur
Milderung von wirtschaftlichen Nachteilen, die den Beschäftigten infolge von Rationalisierungs-
maßnahmen entstehen,

 

10. Grundsätze über die Bewertung von anerkannten Vorschlägen im Rahmen des behördlichen
oder betrieblichen Vorschlagswesens.

 

(3) Muss für Gruppen von Beschäftigten die tägliche Arbeitszeit nach Erfordernissen, die die Dienst-
stelle nicht voraussehen kann, unregelmäßig und kurzfristig festgesetzt werden, so beschränkt sich
die Mitbestimmung nach Absatz 2 Nummer 2 und 4 auf die Grundsätze für die Aufstellung der Dienst-
pläne.

§ 75
Angelegenheiten der eingeschränkten Mitbestimmung

(1) Der Personalrat hat mitzubestimmen in Personalangelegenheiten der Beschäftigten, die voraus-
sichtlich länger als zwei Monate Beschäftigte sein werden, bei

1. Begründung des Beamtenverhältnisses, mit Ausnahme der Fälle, in denen das Beamtenverhält-
nis auf Widerruf nach Ablegung oder dem endgültigen Nichtbestehen der für die Laufbahn vor-
geschriebenen Prüfung aufgrund von Rechtsvorschriften endet,

 

2. Einstellung von Arbeitnehmern, Übertragung der auszuübenden Tätigkeit bei der Einstellung,
Nebenabreden zum Arbeitsvertrag, Zeit- oder Zweckbefristung des Arbeitsverhältnisses,

 

3. Ein-, Höher-, Um- oder Rückgruppierung einschließlich Stufenzuordnung sowie Verkürzung und
Verlängerung der Stufenlaufzeit nach Entgeltgrundsätzen, Bestimmung der Fallgruppe inner-
halb einer Entgeltgruppe, soweit jeweils tarifvertraglich nichts anderes bestimmt ist, übertarifli-
cher Eingruppierung,

 

4. Beförderung, horizontalem Laufbahnwechsel,

 

5. Zulassung zum Aufstieg einschließlich der Zulassung zur Eignungsfeststellung für den Aufstieg,

 

6. zwei Monate überschreitender Übertragung von Dienstaufgaben eines Amtes mit höherem oder
niedrigerem Grundgehalt,

 

7. zwei Monate überschreitender Übertragung einer Tätigkeit, die
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a) den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren oder niedrigeren Entgeltgruppe entspricht als
die bisherige Tätigkeit,

 

b) einen Anspruch auf Zahlung einer Zulage auslöst, sowie Widerruf einer solchen Übertra-
gung,

 

 

8. zwei Monate überschreitender Übertragung einer anderen Tätigkeit,

 

9. erneuter Übertragung von Dienstaufgaben eines Amtes oder der auszuübenden Tätigkeit nach
Rückkehr aus der Beurlaubung von längerer Dauer,

 

10. wesentlicher Änderung des Arbeitsvertrags, ausgenommen der Änderung der arbeitsvertraglich
vereinbarten Arbeitszeit,

 

11. Umsetzung innerhalb der Dienststelle, wenn sie mit einem Wechsel des Dienstorts verbunden
ist,

 

12. ordentlicher Kündigung durch die Dienststelle.

 

(2) Der Personalrat der abgebenden Dienststelle und, soweit dort bestehend, der Personalrat der auf-
nehmenden Dienststelle haben in Personalangelegenheiten jeweils mitzubestimmen bei

1. Versetzung von Beschäftigten, die voraussichtlich länger als zwei Monate Beschäftigte sein
werden, zu einer anderen Dienststelle,

 

2. Abordnung für die Dauer von mehr als zwei Monaten, mit Ausnahme der Abordnung von Beam-
ten für die Erfüllung von Aufgaben nach dem Landesdisziplinargesetz,

 

3. Zuweisung für die Dauer von mehr als zwei Monaten,

 

4. Personalgestellung für die Dauer von mehr als zwei Monaten,

 

5. Abordnung auch für die Dauer von weniger als zwei Monaten, sofern sie sich unmittelbar an ei-
ne vorangegangene Abordnung anschließt; entsprechendes gilt für die Zuweisung oder Perso-
nalgestellung.

 

(3) Der Personalrat bestimmt in Personalangelegenheiten der Beschäftigten nur auf deren Antrag mit
bei

1. Verlängerung der Probezeit,

 

2. Änderung der arbeitsvertraglich vereinbarten Arbeitszeit für die Dauer von mehr als zwei Mona-
ten,

 

3. Anordnungen gegenüber Beschäftigten, welche die Freiheit in der Wahl der Wohnung be-
schränken,
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4. Ablehnung eines Antrags auf Telearbeit oder auf Einrichtung eines Arbeitsplatzes außerhalb der
Dienststelle, sofern diese Arbeitsform tarifvertraglich oder durch Dienstvereinbarung besteht,

 

5. Versagung oder Widerruf der Genehmigung einer Nebentätigkeit, Erteilung von Auflagen zu Ne-
bentätigkeitsgenehmigungen, Untersagung einer Nebentätigkeit,

 

6. Ablehnung eines Antrags auf Teilzeitbeschäftigung oder Urlaub ohne Dienstbezüge oder Ar-
beitsentgelt, Widerruf der Bewilligung,

 

7. Ablehnung eines Antrags auf Altersteilzeit,

 

8. Herabsetzung der Anwärterbezüge oder Unterhaltsbeihilfe,

 

9. Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen Beschäftigte,

 

10. Entlassung von Beamten auf Probe oder auf Widerruf, wenn sie die Entlassung nicht selbst be-
antragt haben,

 

11. Abschluss von Aufhebungs- oder Beendigungsverträgen, wenn der Arbeitnehmer die Auflösung
des Arbeitsverhältnisses nicht selbst beantragt hat; entsprechendes gilt für die Beendigung von
öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen,

 

12. Ablehnung des Antrags auf vorzeitige Versetzung in den Ruhestand oder vorzeitiger Versetzung
in den Ruhestand, wenn der Beamte die Versetzung nicht selbst beantragt hat,

 

13. Feststellung der begrenzten Dienstfähigkeit, wenn der Beamte die Feststellung nicht selbst be-
antragt hat,

 

14. Ablehnung des Antrags auf Hinausschiebung des Eintritts in den Ruhestand wegen Erreichens
der Altersgrenze.

 

(4) Der Personalrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, mitzubestim-
men über

1. Bestellung und Abberufung von
a) Vertrauens- und Betriebsärzten,

 

b) behördlichen Datenschutzbeauftragten,

 

c) Fachkräften für Arbeitssicherheit, Sicherheitsbeauftragten, Beauftragten für biologische
Sicherheit, Fachkräften und Beauftragten für den Strahlenschutz,

 

d) Hygienebeauftragten,

 

e) Beauftragten des Arbeitgebers für schwerbehinderte Menschen,

 

 

2. Widerruf der Bestellung der Beauftragten für Chancengleichheit oder ihrer Stellvertreterin,
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3. Inhalt von Personalfragebögen, mit Ausnahme von solchen im Rahmen der Rechnungsprüfung,
Inhalt von Fragebögen für Mitarbeiterbefragungen,

 

4. Beurteilungsrichtlinien,

 

5. Inhalt und Verwendung von Formulararbeitsverträgen,

 

6. Erlass von Richtlinien über die personelle Auswahl
a) bei Einstellungen,

 

b) bei Versetzungen,

 

c) bei Höher-, Rück- oder Umgruppierungen,

 

d) bei Kündigungen,

 

e) für Beförderungen und horizontalen Laufbahnwechsel nach Absatz 1 Nummer 4,

 

f) bei beförderungsähnlichen Übertragungen anderer Tätigkeiten und Übertragungen von
Tätigkeiten, die einen Anspruch auf Zahlung einer Zulage auslösen,

 

g) für die Zulassung zum Aufstieg einschließlich Zulassung zur Eignungsfeststellung für den
Aufstieg,

 

 

7. Erlass von Richtlinien über Ausnahmen von der Ausschreibung von Dienstposten für Beamte
und Aufstellung von allgemeinen Grundsätzen über die Durchführung von Stellenausschreibun-
gen für Arbeitnehmer einschließlich Inhalt, Ort und Dauer,

 

8. Absehen von der Ausschreibung eines Dienstpostens für Beamte, der nach gesetzlichen Vor-
schriften, einer Richtlinie nach Nummer 7 oder einer Dienstvereinbarung auszuschreiben wäre,

 

9. allgemeine Fragen zur Durchführung der beruflichen Ausbildung mit Ausnahme der Gestaltung
von Lehrveranstaltungen
a) bei Arbeitnehmern einschließlich der Bestellung und Abberufung der Ausbilder und Aus-

bildungsleiter bei Ausbildungen im Sinne des Berufsbildungsgesetzes, des Krankenpfle-
gegesetzes und des Hebammengesetzes,

 

b) der Beamten einschließlich der Bestellung und Abberufung der Ausbilder und Ausbil-
dungsleiter,

 

c) von Studierenden der Dualen Hochschule, von Studierenden, die ein nach einer Studien-
ordnung vorgeschriebenes Praktikum leisten, oder von Volontären,

 

 

10. allgemeine Fragen der beruflichen Fortbildung, Weiterbildung, Umschulung, Einführung in die
Aufgaben einer anderen Laufbahn und Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen der Personalent-
wicklung,
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11. Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen, die dazu geeignet sind, das Verhalten
und die Leistung der Beschäftigten zu überwachen,

 

12. Gestaltung der Arbeitsplätze,

 

13. Einführung, Anwendung oder wesentliche Änderung oder wesentliche Erweiterung technischer
Einrichtungen und Verfahren der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten der
Beschäftigten, mit Ausnahme der Einführung und Anwendung automatisierter Verfahren für
amtliche Statistiken beim Statistischen Landesamt, soweit diese von Dienststellen außerhalb
des Geltungsbereichs dieses Gesetzes erstellt und unter dortiger Mitbestimmung der Personal-
vertretung freigegeben worden sind,

 

14. Maßnahmen, die zur Hebung der Arbeitsleistung und Erleichterung des Arbeitsablaufs geeignet
sind, sowie deren wesentliche Änderung oder wesentliche Ausweitung,

 

15. Einführung grundsätzlich neuer Arbeitsmethoden, wesentliche Änderung oder wesentliche Aus-
weitung bestehender Arbeitsmethoden,

 

16. Einführung, wesentliche Änderung oder wesentliche Ausweitung der Informations- und Kommu-
nikationsnetze,

 

17. Einführung grundsätzlich neuer Formen der Arbeitsorganisation und wesentliche Änderungen
der Arbeitsorganisation,

 

18. Anordnung von Urlaubssperren aus arbeitsorganisatorischen Gründen,

 

19. Erstellung und Anpassung des Chancengleichheitsplans.

 

(5) Es gelten nicht

1. Absätze 1 bis 3 Nummer 1 bis 3, 5 bis 7, 10, 12, 14 für
a) Beamtenstellen und Beamte der Besoldungsgruppe A 16 und höher, bei den obersten

Dienstbehörden des Landes der Besoldungsgruppe B 3 und höher sowie jeweils für ent-
sprechende Arbeitnehmerstellen und Arbeitnehmer,

 

b) Landräte, Bürgermeister und Beigeordnete,

 

c) leitende Beschäftigte öffentlich-rechtlicher Kreditinstitute; welche Beschäftigten leitende
Beschäftigte öffentlich-rechtlicher Kreditinstitute sind, entscheidet die zuständige obers-
te Aufsichtsbehörde,

 

 

2. Absatz 1 Nummer 1 für die Begründung des Beamtenverhältnisses bei
a) Polizeiobermeistern und Polizeioberkommissaren und Kriminaloberkommissaren,

 

b) Lehrern an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen,
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3. Absatz 1 Nummer 11 und Absatz 2 für nicht beamtete Lehrer.

 

(6) An die Stelle der Mitbestimmung tritt, soweit in Absatz 5 nichts anderes bestimmt ist, die Mitwir-
kung

1. in den Fällen der Absätze 1, 2 und 3 Nummer 2, 3, 5 bis 7 und 14 bei
a) Leitern von Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes,

 

b) Rektoren an Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen sowie entspre-
chenden sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren,

 

c) Abteilungsleitern bei den Regierungspräsidien, Landesoberbehörden und höheren Son-
derbehörden,

 

d) den Ersten Landesbeamten bei den Landratsämtern,

 

 

2. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 11 und des Absatzes 2 bei
a) Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes bei den Justizvollzugs-

einrichtungen,

 

b) Polizeibeamten,

 

c) Beschäftigten des Landesamts für Verfassungsschutz.

 

 

(7) Wird trotz anderslautender Empfehlung der Einigungsstelle nach § 78 Absatz 4 eine ordentliche
Kündigung ausgesprochen, ist dem Arbeitnehmer mit der Kündigung eine Abschrift der Empfehlung
der Einigungsstelle zuzuleiten. Hat der Arbeitnehmer im Falle des Satzes 1 nach dem Kündigungs-
schutzgesetz Klage auf Feststellung erhoben, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht
aufgelöst ist, so muss die Dienststelle auf Verlangen des Arbeitnehmers diesen nach Ablauf der Kündi-
gungsfrist bis zum rechtskräftigen Abschluss des Rechtsstreits bei unveränderten Arbeitsbedingungen
weiterbeschäftigen. Auf Antrag der Dienststelle kann das Arbeitsgericht sie durch einstweilige Verfü-
gung von der Verpflichtung zur Weiterbeschäftigung nach Satz 2 entbinden, wenn

1. die Klage des Arbeitnehmers keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet oder mutwillig er-
scheint oder

 

2. die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers zu einer unzumutbaren wirtschaftlichen Belastung
der Dienststelle führen würde oder

 

3. die Verweigerung der Zustimmung des Personalrats offensichtlich unbegründet war.

 

(8) Tritt nach einer Rechtsvorschrift im Falle der ordentlichen Kündigung des Arbeitnehmers durch die
Dienststelle an die Stelle der Mitbestimmung die Mitwirkung, so ist dem Arbeitnehmer mit der Kündi-
gung eine Abschrift der Stellungnahme des Personalrats zuzuleiten, sofern der Personalrat nach § 82
Absatz 4 Satz 1 Einwendungen gegen die Kündigung erhoben hat, es sei denn, dass die Stufenvertre-
tung nach Verhandlung nach § 83 Absatz 1 Satz 4 und 5 die Einwendungen nicht aufrechterhalten hat.
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Bis zur endgültigen Entscheidung der übergeordneten Dienststelle nach § 83 Absatz 1 Satz 4 und 5
oder der obersten Dienstbehörde nach § 83 Absatz 2 oder des nach § 89 Absatz 1 zuständigen Organs
kann die Kündigung nicht ausgesprochen werden. Absatz 7 Satz 2 und 3 sowie § 76 Absatz 2 gelten
entsprechend.

§ 76
Einleitung, Verfahren der Mitbestimmung

(1) Die Dienststelle unterrichtet den Personalrat von der beabsichtigten Maßnahme und beantragt sei-
ne Zustimmung.

(2) Der Personalrat bestimmt, soweit in § 75 Absatz 5 und 6 nichts anderes bestimmt ist, nur mit

1. in den Personalangelegenheiten nach § 75 Absatz 1 und 2 der
a) in § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3 bezeichneten Beschäftigten,

 

b) der Beamten auf Zeit,

 

c) der Beschäftigten mit überwiegend wissenschaftlicher oder künstlerischer Tätigkeit,

 

 

2. in den Angelegenheiten des § 74 Absatz 1 Nummer 1 und 4,

 

wenn die betroffenen Beschäftigten es beantragen. § 75 Absatz 3 bleibt unberührt.

(3) In den Fällen von Absatz 2 sowie von § 75 Absatz 3 sind die Beschäftigten von der beabsichtigten
Maßnahme rechtzeitig vorher in Kenntnis zu setzen; gleichzeitig sind sie auf ihr Antragsrecht hinzu-
weisen.

(4) In den Angelegenheiten nach § 74 Absatz 1 Nummer 1 und 4 bestimmt auf Verlangen der betroffe-
nen Beschäftigten nur der Vorstand mit.

(5) Der Personalrat kann verlangen, dass die Dienststelle die beabsichtigte Maßnahme begründet.

(6) Der Beschluss des Personalrats über die beantragte Zustimmung ist der Dienststelle innerhalb von
drei Wochen mitzuteilen. In dringenden Fällen kann die Dienststelle diese Frist auf eine Woche abkür-
zen. Personalrat und Dienststelle können für die Dauer der Amtszeit des Personalrats abweichende
Fristen vereinbaren.

(7) Die Dienststelle kann die Fristen im Einzelfall verlängern oder in begründeten Fällen im Einverneh-
men mit dem Personalrat abkürzen.

(8) Aufgrund eines Beschlusses des Vorstands kann der Vorsitzende des Personalrats bei der Dienst-
stelle im Einzelfall eine längere Frist beantragen. Dabei ist die Dauer der Fristverlängerung zu benen-
nen und ihre Erforderlichkeit zu begründen. Soweit keine andere Frist bewilligt wird, verlängert sich
die Frist um drei Arbeitstage. Entscheidet die Dienststelle nicht innerhalb von drei Arbeitstagen nach
Zugang über den Antrag, gilt die Fristverlängerung im beantragten Umfang als bewilligt. Der Antrag
kann nicht wiederholt werden.

(9) Die Maßnahme gilt als gebilligt, wenn nicht der Personalrat innerhalb der geltenden Frist die Zu-
stimmung unter Angabe der Gründe schriftlich oder elektronisch verweigert oder die angeführten
Gründe offenkundig keinen unmittelbaren Bezug zu den Mitbestimmungsangelegenheiten haben. So-
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weit dabei Beschwerden oder Behauptungen tatsächlicher Art vorgetragen werden, die für einzel-
ne Beschäftigte ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden können, hat die Dienststelle diesen Be-
schäftigten Gelegenheit zur Äußerung zu geben; die Äußerung ist aktenkundig zu machen.

(10) Kommt bei Arbeitnehmern in den Fällen des § 75 Absatz 3 Nummer 2 über die beantragte Verrin-
gerung der arbeitsvertraglich vereinbarten Arbeitszeit und in den Fällen des § 75 Absatz 3 Nummer 6
über die beantragte Teilzeitbeschäftigung eine Einigung nicht zustande, entscheidet die Dienststelle
endgültig; die §§ 77 und 78 finden keine Anwendung.

§ 77
Stufenverfahren der Mitbestimmung

(1) Kommt eine Einigung nicht zustande, so kann die Dienststelle oder der Personalrat die Angelegen-
heit binnen drei Wochen auf dem Dienstweg der übergeordneten Dienststelle, bei der eine Stufenver-
tretung besteht, vorlegen. Legt die Dienststelle die Angelegenheit der übergeordneten Dienststelle
vor, so teilt sie dies dem Personalrat unter Angabe der Gründe mit.

(2) Die übergeordnete Dienststelle hat die Angelegenheit der bei ihr gebildeten Stufenvertretung in-
nerhalb von fünf Wochen vorzulegen. § 76 Absatz 1 und 5 bis 9 gilt entsprechend.

(3) Können sich die übergeordnete Dienststelle und die Stufenvertretung nicht einigen, so kann die
übergeordnete Dienststelle oder die Stufenvertretung die Angelegenheit binnen drei Wochen der
obersten Dienstbehörde vorlegen. Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 gelten entsprechend.

§ 78
Einigungsstellenverfahren

(1) Ergibt sich zwischen der obersten Dienstbehörde und der bei ihr bestehenden zuständigen Perso-
nalvertretung keine Einigung, so kann jede Seite die Einigungsstelle anrufen.

(2) In den Fällen des § 74 entscheidet die Einigungsstelle endgültig. Ihr Beschluss bindet die Beteilig-
ten, soweit er eine Entscheidung im Sinne von § 79 Absatz 5 enthält. Die oberste Dienstbehörde kann
einen Beschluss der Einigungsstelle, der im Einzelfall wegen seiner Auswirkungen auf das Gemein-
wesen wesentlicher Bestandteil der Regierungsverantwortung ist, unverzüglich nach seiner Zustel-
lung der Landesregierung zur endgültigen Entscheidung vorlegen. Der Einigungsstelle und der bei der
obersten Dienstbehörde bestehenden zuständigen Personalvertretung ist Gelegenheit zu geben, in-
nerhalb von zwei Wochen zu der Vorlage an die Landesregierung Stellung zu nehmen. Eine Stellung-
nahme ist der Landesregierung zur Kenntnis zu bringen. Die Entscheidung der Landesregierung ist
den Beteiligten durch die oberste Dienstbehörde bekanntzugeben.

(3) An die Stelle der Landesregierung tritt in Angelegenheiten der Dienststellen des Landtags von Ba-
den-Württemberg der Präsident des Landtags und in Angelegenheiten des Rechnungshofs Baden-
Württemberg der Präsident des Rechnungshofs.

(4) In den Fällen des § 75 beschließt die Einigungsstelle, wenn sie sich nicht der Auffassung der obers-
ten Dienstbehörde anschließt, eine Empfehlung an diese. Die oberste Dienstbehörde entscheidet so-
dann endgültig. Die Entscheidung ist zu begründen und der Einigungsstelle und den beteiligten Perso-
nalvertretungen bekanntzugeben.

§ 79
Einigungsstelle
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(1) Die Einigungsstelle wird, soweit sich aus Absatz 2 nichts Abweichendes ergibt, von Fall zu Fall bei
der obersten Dienstbehörde gebildet. Sie besteht aus je drei Beisitzern, die von der obersten Dienst-
behörde und der bei ihr bestehenden zuständigen Personalvertretung bestellt werden, und einer un-
parteiischen Person für den Vorsitz, auf die sich beide Seiten einigen. Die Beisitzer sowie die Person
für den Vorsitz sind innerhalb von zwei Wochen nach Anrufung der Einigungsstelle zu bestellen. Die
Person für den Vorsitz muss die Befähigung zum Richteramt besitzen oder die Voraussetzungen des
§ 110 Satz 1 des Deutschen Richtergesetzes erfüllen. Kommt eine Einigung über die Person für den
Vorsitz nicht zustande, so bestellt sie der Präsident des Verwaltungsgerichtshofs. Unter den Beisit-
zern, die von der Personalvertretung bestellt werden, muss sich je ein Beamter und ein Arbeitnehmer
befinden, es sei denn, die Angelegenheit betrifft lediglich die Beamten oder die Arbeitnehmer.

(2) Aufgrund einer Dienstvereinbarung kann die Einigungsstelle auf Dauer, längstens bis zum Ablauf
der Amtszeit der zuständigen Personalvertretung gebildet werden. Absatz 1 gilt mit der Maßgabe ent-
sprechend, dass zwischen der obersten Dienstbehörde und der zuständigen Personalvertretung Eini-
gung über die unparteiische Person für den Vorsitz für die vereinbarte Amtszeit erzielt wird.

(3) Die Verhandlung der Einigungsstelle ist nicht öffentlich. Der obersten Dienstbehörde und der zu-
ständigen Personalvertretung ist Gelegenheit zur mündlichen Äußerung zu geben. Im Einvernehmen
mit den Beteiligten kann die Äußerung schriftlich erfolgen.

(4) Die Einigungsstelle soll binnen zwei Monaten nach der Anrufung durch einen Beteiligten entschei-
den. Die Einigungsstelle ist beschlussfähig, wenn die Person für den Vorsitz und mindestens drei Bei-
sitzer anwesend sind. Bestellt eine Seite innerhalb der in Absatz 1 Satz 3 genannten Frist keine Beisit-
zer oder bleiben Beisitzer trotz rechtzeitiger Einladung der Sitzung fern, so entscheiden die Person für
den Vorsitz und die erschienenen Beisitzer allein.

(5) Die Einigungsstelle entscheidet durch Beschluss. Sie kann den Anträgen der Beteiligten auch
teilweise entsprechen. Der Beschluss wird mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme der Person für den Vorsitz. Er muss sich im Rahmen der geltenden
Rechtsvorschriften, insbesondere des Haushaltsgesetzes, halten. Der Beschluss ist den Beteiligten zu-
zustellen.

§ 80
Mitwirkung

Soweit der Personalrat an Entscheidungen mitwirkt, ist ihm die beabsichtigte Maßnahme rechtzeitig
bekanntzugeben und auf Verlangen mit ihm zu erörtern.

§ 81
Angelegenheiten der Mitwirkung

(1) Der Personalrat wirkt mit bei

1. Vorbereitung von Verwaltungsanordnungen einer Dienststelle für die innerdienstlichen, sozia-
len oder persönlichen Angelegenheiten der Beschäftigten ihres Geschäftsbereichs,

 

2. Auflösung, Einschränkung, Erweiterung, Verlegung oder Zusammenlegung von Dienststellen
oder wesentlichen Teilen von ihnen,
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3. nicht nur vorübergehender Übertragung wesentlicher Arbeiten oder wesentlicher Aufgaben, die
bisher üblicherweise durch Beschäftigte der Dienststelle wahrgenommen werden, durch Verga-
be oder Privatisierung,

 

4. Einrichtung von Telearbeitsplätzen oder sonstigen Arbeitsplätzen außerhalb der Dienststelle,

 

5. Auswahl der Beschäftigten zur Teilnahme an Maßnahmen der Berufsausbildung, an Fortbil-
dungs- sowie Weiterbildungsveranstaltungen, an Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen der
Personalentwicklung,

 

6. Grundsätzen der Personalplanung,

 

7. Arbeitsorganisation einschließlich der Planungs- und Gestaltungsmittel und der Zahl der einzu-
setzenden Beschäftigten, mit Ausnahme der Erstellung von Stundenplänen an allgemeinbilden-
den und beruflichen Schulen,

 

8. Grundsätzen der Arbeitsplatz- oder Dienstpostenbewertung.

 

(2) Der Personalrat wirkt auf Antrag der Beschäftigten mit bei

1. Erlass von Disziplinarverfügungen oder schriftlichen Missbilligungen gegen Beamte,

 

2. Erteilung schriftlicher Abmahnungen gegen Arbeitnehmer.

 

§ 75 Absatz 5 Nummer 1 gilt entsprechend.

§ 82
Einleitung, Verfahren der Mitwirkung

(1) Die Dienststelle unterrichtet den Personalrat über die beabsichtigte Maßnahme.

(2) In den Fällen des § 81 Absatz 2 gilt § 76 Absatz 3 entsprechend, § 83 findet keine Anwendung.

(3) Der Personalrat kann verlangen, dass die Dienststelle die beabsichtigte Maßnahme begründet.

(4) Äußert sich der Personalrat nicht innerhalb von drei Wochen, hält er bei Erörterung seine Ein-
wendungen oder Vorschläge nicht aufrecht oder haben sie offenkundig keinen unmittelbaren Bezug
zu den Mitwirkungsangelegenheiten, so gilt die beabsichtigte Maßnahme als gebilligt. § 76 Absatz 6
Satz 2 und 3, Absatz 7 und 8 gilt entsprechend.

(5) Erhebt der Personalrat Einwendungen, so hat er der Dienststelle die Gründe mitzuteilen. § 76 Ab-
satz 9 Satz 2 gilt entsprechend.

(6) Entspricht die Dienststelle den Einwendungen des Personalrats nicht oder nicht in vollem Umfang,
so teilt sie dem Personalrat ihre Entscheidung unter Angabe der Gründe schriftlich oder elektronisch
mit.

§ 83
Stufenverfahren der Mitwirkung
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(1) Der Personalrat einer nachgeordneten Dienststelle kann die Angelegenheit binnen drei Wochen
nach Zugang der Mitteilung der Dienststelle, dass Einwendungen nicht oder nicht in vollem Umfang
berücksichtigt werden, auf dem Dienstweg der übergeordneten Dienststelle, bei der eine Stufenver-
tretung besteht, mit dem Antrag auf Entscheidung vorlegen. Der Personalrat leitet der Dienststelle ei-
ne Abschrift des Antrags zu. Die übergeordnete Dienststelle hat die Angelegenheit der Stufenvertre-
tung innerhalb von fünf Wochen vorzulegen. Die übergeordnete Dienststelle entscheidet nach Ver-
handlung mit der Stufenvertretung. § 82 Absatz 1 und 3 bis 6 gilt entsprechend.

(2) Die Stufenvertretung kann die Angelegenheit binnen drei Wochen der obersten Dienstbehörde
vorlegen. Absatz 1 Satz 2, 4 und 5 gilt entsprechend.

(3) Ist ein Antrag nach Absatz 1 oder 2 gestellt, so ist die beabsichtigte Maßnahme bis zur Entschei-
dung der angerufenen Dienststelle auszusetzen.

§ 84
Antrag des Personalrats

(1) Der Personalrat kann eine Maßnahme, die nach § 74 Absatz 1 Nummer 2, 5 und 6, Absatz 2 und
3, § 75 Absatz 4 und § 81 Absatz 1 seiner Mitbestimmung oder Mitwirkung unterliegt, schriftlich oder
elektronisch beim Leiter der Dienststelle beantragen; der Antrag ist zu begründen. § 70 Absatz 2
Satz 1 gilt entsprechend.

(2) Entspricht der Leiter der Dienststelle dem Antrag nicht oder nicht in vollem Umfang, so teilt er
dem Personalrat die Entscheidung unter Angabe der Gründe schriftlich oder elektronisch mit. Das wei-
tere Verfahren bestimmt sich nach der Art der beantragten Maßnahme und dem dafür vorgesehenen
Verfahren nach den §§ 77 bis 79 und 83.

(3) § 70 Absatz 1 bleibt unberührt.

§ 85
Dienstvereinbarungen

(1) Dienstvereinbarungen sind in allen Angelegenheiten der Mitbestimmung nach § 74 Absatz 1 Num-
mer 2, 5 und 6, Absatz 2 und 3, § 75 Absatz 4 und Mitwirkung nach § 81 Absatz 1 zulässig, soweit eine
gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht. Sie sind ferner zulässig, soweit dieses Gesetz oder
tarifvertragliche Vereinbarungen Dienstvereinbarungen vorsehen.

(2) Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, die durch Tarif geregelt sind oder üblicherwei-
se geregelt werden, können nicht Gegenstand einer Dienstvereinbarung sein. Dies gilt nicht, wenn ta-
rifvertragliche Vereinbarungen den Abschluss ergänzender Dienstvereinbarungen ausdrücklich zulas-
sen.

(3) Dienstvereinbarungen werden durch Dienststelle und Personalrat gemeinsam beschlossen, sind
schriftlich niederzulegen, von beiden Seiten zu unterzeichnen und in geeigneter Weise bekanntzuma-
chen.

(4) Dienstvereinbarungen, die für einen größeren Bereich gelten, gehen Dienstvereinbarungen für ei-
nen kleineren Bereich vor.

(5) Sofern nichts anderes vereinbart ist, können Dienstvereinbarungen von beiden Seiten jederzeit mit
einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.
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(6) In Angelegenheiten der uneingeschränkten Mitbestimmung nach § 74 Absatz 1 Nummer 2, 5 und
6 sowie Absatz 2 und 3 kann die Weitergeltung einer gekündigten oder abgelaufenen Dienstvereinba-
rung über eine bestimmte Dauer vereinbart werden. Ist keine Vereinbarung über die Dauer der Wei-
tergeltung getroffen, endet die Weitergeltung mit Ablauf der Amtszeit des Personalrats, der zum Zeit-
punkt der Kündigung oder des Auslaufens der Dienstvereinbarung amtiert hat.

(7) Weitergeltende Regelungen einer gekündigten oder abgelaufenen Dienstvereinbarung können je-
derzeit ganz oder teilweise aufgehoben werden, soweit diese Regelungen wegen ihrer Auswirkungen
auf das Gemeinwesen die Regierungsverantwortung wesentlich berühren. § 78 Absatz 2 Satz 3 bis 6
und Absatz 3 gilt entsprechend.

§ 86
Anhörung des Personalrats

Soweit der Personalrat anzuhören ist, ist ihm die Angelegenheit rechtzeitig bekanntzugeben und aus-
reichend Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

§ 87
Angelegenheiten der Anhörung

(1) Der Personalrat ist anzuhören

1. bei Personalplanungen,

 

2. bei Personalanforderungen zum Haushaltsvoranschlag vor der Weiterleitung; gibt der Personal-
rat einer nachgeordneten Dienststelle zu den Personalanforderungen eine Stellungnahme ab,
so ist diese mit den Personalanforderungen der übergeordneten Dienststelle vorzulegen,

 

3. bei Raumbedarfsanforderungen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Diensträumen vor
der Weiterleitung; Nummer 2 Halbsatz 2 gilt entsprechend,

 

4. bei Bauplanungsprojekten und Anmietungen,

 

5. bei räumlicher Auslagerung von Arbeit aus der Dienststelle,

 

6. bei Festlegung von Verfahren und Methoden von Wirtschaftlichkeits- und Organisationsuntersu-
chungen, mit Ausnahme von solchen im Rahmen der Rechnungsprüfung,

 

7. bei der Auswahl und Beauftragung von Gutachten für Wirtschaftlichkeits- und Organisationsun-
tersuchungen nach Nummer 6,

 

8. beim Abschluss von Arbeitnehmerüberlassungs- oder Arbeitnehmergestellungsverträgen,

 

9. vor Kündigungen von Arbeitsverhältnissen während der Probezeit, bei fristlosen Entlassungen
und außerordentlichen Kündigungen.

 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 bis 8 gilt § 70 Absatz 2 mit der Maßgabe, dass anstelle der
Schriftform auch die mündliche Unterrichtung in einer Sitzung des Personalrats erfolgen kann.
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(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 9 hat die Dienststelle die beabsichtigte Maßnahme zu be-
gründen. Hat der Personalrat Bedenken, so hat er sie unter Angabe der Gründe der Dienststelle un-
verzüglich, spätestens jedoch innerhalb von drei Arbeitstagen schriftlich oder elektronisch mitzuteilen.
§ 75 Absatz 5 Nummer 1 gilt entsprechend.

§ 88
Durchführung von Entscheidungen, vorläufige Regelungen

(1) Entscheidungen, an denen der Personalrat beteiligt war, führt die Dienststelle durch, es sei denn,
dass im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist.

(2) Wird eine Maßnahme, welcher der Personalrat zugestimmt hat, die durch den Personalrat als ge-
billigt gilt oder die auf Antrag des Personalrats zustande gekommen ist, von der Dienststelle nicht
oder nicht in angemessener Zeit durchgeführt, unterrichtet diese den Personalrat unter Angabe der
Gründe.

(3) Der Personalrat darf nicht durch einseitige Handlungen in den Dienstbetrieb eingreifen.

(4) Die Dienststelle kann bei Maßnahmen, die der Natur der Sache nach keinen Aufschub dulden, bis
zur endgültigen Entscheidung vorläufige Regelungen treffen. Sie hat dem Personalrat die vorläufige
Regelung mitzuteilen und zu begründen und unverzüglich das Verfahren

1. in Mitbestimmungsangelegenheiten nach §§ 76 bis 78 Absatz 1,

 

2. in Mitwirkungsangelegenheiten nach §§ 82 und 83

 

einzuleiten oder fortzusetzen.

§ 89
Zuständigkeit in nicht gestuften Verwaltungen

(1) In Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts tritt in Verfahren nach den § 77 Absatz 3, §§ 78, 79 Absatz 1 Satz 2 und Ab-
satz 3 sowie § 83 Absatz 2 an die Stelle

1. der obersten Dienstbehörde das in ihrer Verfassung vorgesehene oberste Organ oder ein Aus-
schuss dieses Organs oder, wenn ein solches nicht vorhanden ist, die Aufsichtsbehörde; in
Zweifelsfällen bestimmt die zuständige oberste Landesbehörde die anzurufende Stelle,

 

2. der Stufenvertretung der Personalrat,

 

3. der Landesregierung das Organ nach Nummer 1.

 

Besteht ein Gesamtpersonalrat, ist dieser zu hören.

(2) Stehen soziale oder personelle Angelegenheiten der Beschäftigten, über die zwischen dem Perso-
nalrat und der Dienststelle keine Einigung besteht, in der Sitzung des Hauptorgans einer Gemeinde,
eines Gemeindeverbandes, eines Zweckverbandes oder eines anderen öffentlich-rechtlichen Verban-
des kommunaler Gebietskörperschaften zur Beratung an, so ist der Vorsitzende des Personalrats zur
Darlegung der Auffassung des Personalrats in nicht öffentlicher Sitzung zu laden. Das Gleiche gilt für
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Ausschüsse der Hauptorgane oder für vergleichbare Gremien, die aufgrund ihrer Satzung oder Verfas-
sung als Beschlussorgan vorgesehen sind.

§ 90
Verhältnis zu anderen Beteiligungsrechten

Die Personalvertretungen werden bei Maßnahmen, bei deren Vorbereitung nach § 53 des Beamten-
statusgesetzes und § 89 des Landesbeamtengesetzes die Spitzenorganisationen der zuständigen Ge-
werkschaften zu beteiligen sind, sowie beim Erlass von Rechtsverordnungen und Satzungen nicht be-
teiligt.

Teil 9
Zuständigkeit des Personalrats, des Gesamtpersonalrats und der Stufenvertretungen

§ 91

(1) Der Personalrat wird an den Maßnahmen beteiligt, die die Dienststelle, bei der er gebildet ist, für
ihre Beschäftigten trifft.

(2) In Angelegenheiten, in denen die Dienststelle nicht zur Entscheidung befugt ist, ist an Stelle des
Personalrats die bei der zuständigen Dienststelle gebildete Stufenvertretung zu beteiligen.

(3) Vor einem Beschluss in Angelegenheiten, die einzelne Beschäftigte oder Dienststellen betreffen,
gibt die Stufenvertretung dem Personalrat Gelegenheit zur Äußerung. In diesem Fall erhöhen sich die
Beteiligungsfristen auf fünf Wochen; § 76 Absatz 6 Satz 2 findet Anwendung. § 76 Absatz 6 Satz 3 so-
wie Absatz 7 und 8 gilt entsprechend.

(4) Werden im Geschäftsbereich mehrstufiger Verwaltungen personelle oder soziale Maßnahmen von
einer Dienststelle getroffen, bei der keine für eine Beteiligung zu diesen Maßnahmen zuständige Per-
sonalvertretung vorgesehen ist, so ist die Stufenvertretung bei der nächsthöheren Dienststelle, zu de-
ren Geschäftsbereich die entscheidende Dienststelle und die von der Entscheidung Betroffenen gehö-
ren, zu beteiligen.

(5) Soweit der Ministerpräsident Maßnahmen für Beschäftigte des Geschäftsbereichs einer anderen
obersten Dienstbehörde als des Staatsministeriums trifft, die der Beteiligung der Personalvertretung
unterliegen, wird die zuständige Personalvertretung beim Vorschlag der obersten Dienstbehörde an
den Ministerpräsidenten beteiligt.

(6) Bei Einzelmaßnahmen, in denen die Entscheidung von einer Dienststelle getroffen wird, die zum
Geschäftsbereich einer anderen obersten Dienstbehörde gehört als die, auf die sich die Maßnahme
erstreckt, ist der Personalrat der Dienststelle, auf deren Beschäftigte sich die Maßnahme erstreckt,
zu beteiligen. Erstreckt sich die Einzelmaßnahme auf mehrere Dienststellen, ist der Personalrat jeder
dieser Dienststellen zu beteiligen. Erstreckt sich eine Maßnahme auf Dienststellen mehrerer oberster
Dienstbehörden, wird bei der obersten Dienstbehörde, zu der die hauptnutzende Stelle gehört, eine
gemeinsame Einigungsstelle gebildet.

(7) Ist eine Dienststelle neu errichtet und ist bei ihr ein Personalrat noch nicht gebildet worden, ist auf
die Dauer von längstens sechs Monaten die bei der übergeordneten Dienststelle gebildete Stufenver-
tretung zu beteiligen.

(8) Besteht ein Gesamtpersonalrat, so ist dieser zu beteiligen, wenn die Maßnahme über den Bereich
einer Dienststelle hinausgeht. Soweit der Gesamtpersonalrat zuständig ist, ist er an Stelle der Per-
sonalräte der Dienststellen zu beteiligen. Vor einem Beschluss in Angelegenheiten, die einzelne Be-
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schäftigte oder Dienststellen betreffen, gibt der Gesamtpersonalrat dem Personalrat Gelegenheit zur
Äußerung. Absatz 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Teil 10
Gerichtliche Entscheidungen

§ 92

(1) Die Verwaltungsgerichte entscheiden außer in den Fällen der §§ 21, 24, 47 Absatz 1 und 4, § 48
Absatz 4 sowie § 64 Satz 2 über

1. Wahlberechtigung und Wählbarkeit,

 

2. Wahl, Amtszeit und Zusammensetzung der Personalvertretungen und der in § 59 genannten
Vertretungen,

 

3. Zuständigkeit und Geschäftsführung der Personalvertretungen,

 

4. Bestehen oder Nichtbestehen von Dienstvereinbarungen.

 

(2) Die Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes über das Beschlussverfahren gelten entsprechend.

§ 93

(1) Für die nach diesem Gesetz zu treffenden Entscheidungen sind bei den Verwaltungsgerichten
Fachkammern und beim Verwaltungsgerichtshof ein Fachsenat zu bilden.

(2) Die Fachkammer besteht aus einem Vorsitzenden und ehrenamtlichen Richtern, der Fachsenat
aus dem Vorsitzenden, Richtern und ehrenamtlichen Richtern. Die ehrenamtlichen Richter müssen Be-
schäftigte des Landes oder einer der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaft, Anstalt oder
Stiftung des öffentlichen Rechts sein. Sie werden je zur Hälfte von

1. den unter den Beschäftigten vertretenen Gewerkschaften und

 

2. den obersten Landesbehörden oder den von diesen bestimmten Stellen und den kommunalen
Landesverbänden

 

vorgeschlagen und vom Justizministerium berufen. Für die Berufung und Stellung der Beisitzer und ih-
re Heranziehung zu den Sitzungen gelten die Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes über Arbeits-
richter und Landesarbeitsrichter entsprechend.

(3) Die Fachkammer wird tätig in der Besetzung mit einem Vorsitzenden und je zwei nach Absatz 2
Satz 3 Nummer 1 und 2 vorgeschlagenen und berufenen ehrenamtlichen Richtern. Unter den in Ab-
satz 2 Satz 3 Nummer 1 bezeichneten ehrenamtlichen Richtern muss sich je ein Beamter und ein Ar-
beitnehmer befinden.

(4) Der Fachsenat wird tätig in der Besetzung mit einem Vorsitzenden, zwei Richtern und je einem
nach Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 und 2 vorgeschlagenen und berufenen ehrenamtlichen Richter. Einer
der ehrenamtlichen Richter muss Beamter und einer Arbeitnehmer sein.

Teil 11

- Seite 72 von 83 -



Vorschriften für die Behandlung von Verschlusssachen

§ 94

(1) Soweit eine Angelegenheit, an der eine Personalvertretung zu beteiligen ist, als Verschlusssache
mindestens des Geheimhaltungsgrads »VS - VERTRAULICH« eingestuft ist, tritt an die Stelle der Per-
sonalvertretung ein Ausschuss. Dem Ausschuss gehört höchstens je ein in entsprechender Anwen-
dung des § 28 Absatz 1 gewählter Vertreter der im Personalrat vertretenen Gruppen an. Die Mitglieder
des Ausschusses müssen nach den dafür geltenden Bestimmungen ermächtigt sein, Kenntnis von Ver-
schlusssachen des in Betracht kommenden Geheimhaltungsgrads zu erhalten. Personalvertretungen
bei Dienststellen, die Mittelbehörden nachgeordnet sind, bilden keinen Ausschuss; an ihre Stelle tritt
der Ausschuss des Bezirkspersonalrats.

(2) Wird der zuständige Ausschuss nicht rechtzeitig gebildet, ist der Ausschuss der bei der Dienststel-
le bestehenden Stufenvertretung oder, wenn dieser nicht rechtzeitig gebildet wird, der Ausschuss der
bei der obersten Dienstbehörde bestehenden Stufenvertretung zu beteiligen.

(3) Die Einigungsstelle besteht in den in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Fällen aus je einem Beisitzer,
der von der obersten Dienstbehörde und der nach § 78 Absatz 1 zuletzt beteiligten Personalvertretung
bestellt wird, und einem unparteiischen Vorsitzenden, die nach den dafür geltenden Bestimmungen
ermächtigt sind, von Verschlusssachen des in Betracht kommenden Geheimhaltungsgrads Kenntnis
zu erhalten. § 78 Absatz 2 und 3, § 79 Absatz 1 Satz 1 bis 5, Absatz 2 bis 5 und § 89 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 gelten entsprechend.

(4) § 32 Absatz 4 bis 6 und § 91 Absatz 3 sowie die Vorschriften über die Beteiligung der Gewerkschaf-
ten und Arbeitgebervereinigungen in § 32 Absatz 3 und § 37 Absatz 1 sind nicht anzuwenden. Angele-
genheiten, die als Verschlusssache mindestens des Geheimhaltungsgrads »VS - VERTRAULICH« einge-
stuft sind, werden in der Personalversammlung nicht behandelt.

(5) Die oberste Dienstbehörde kann anordnen, dass in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 dem Aus-
schuss und der Einigungsstelle Unterlagen nicht vorgelegt und Auskünfte nicht erteilt werden dürfen,
soweit dies zur Vermeidung von Nachteilen für das Wohl der Bundesrepublik Deutschland oder eines
ihrer Länder oder auf Grund internationaler Verpflichtungen geboten ist. Im Verfahren nach § 92 sind
die gesetzlichen Voraussetzungen für die Anordnung glaubhaft zu machen.

Teil 12
Besondere Vorschriften für die Justizverwaltung

§ 95

Für den Geschäftsbereich eines Oberlandesgerichts und der in seinem Bezirk bestehenden Staatsan-
waltschaften wird eine gemeinsame Stufenvertretung (Bezirkspersonalrat beim Oberlandesgericht)
gebildet.

Teil 13
Besondere Vorschriften für die Polizei und für das Landesamt für Verfassungsschutz

§ 96
Polizei

(1) § 5 Absatz 3 findet auf das Polizeipräsidium Einsatz, das Präsidium Technik, Logistik, Service der
Polizei und auf die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg nur mit der Maßgabe Anwendung, dass
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Außenstellen, Nebenstellen und Teile der Dienststelle räumlich weit von der Hauptdienststelle ent-
fernt liegen. Im Übrigen findet § 5 Absatz 3 auf Polizeidienststellen keine Anwendung.

(2) Die Beschäftigten der Polizeidienststellen und Einrichtungen für den Polizeivollzugsdienst wählen
einen Hauptpersonalrat der Polizei beim Innenministerium. Dieser kann gemeinsam mit dem beim In-
nenministerium gebildeten allgemeinen Hauptpersonalrat beraten, soweit beide Hauptpersonalräte zu
beteiligen sind; eine gemeinsame Beschlussfassung findet jedoch nicht statt.

(3) Polizeibeamte im Vorbereitungs- oder Ausbildungsdienst, die am Wahltag das 18. Lebensjahr voll-
endet haben, besitzen nicht die Wahlberechtigung und Wählbarkeit zur Jugend- und Auszubildenden-
vertretung.

(4) Werden im Geschäftsbereich der Polizei Maßnahmen von einer dem Innenministerium nachgeord-
neten Polizeidienststelle oder Einrichtung für den Polizeivollzugsdienst getroffen, die sich auf Beschäf-
tigte anderer Polizeidienststellen oder Einrichtungen für den Polizeivollzugsdienst erstrecken, wird der
Hauptpersonalrat der Polizei beteiligt. § 91 Absatz 1 und 4 findet keine Anwendung.

§ 97
Landesamt für Verfassungsschutz

Für das Landesamt für Verfassungsschutz gilt dieses Gesetz mit folgenden Abweichungen:

1. Der Leiter des Landesamts für Verfassungsschutz kann nach Anhörung des Personalrats be-
stimmen, dass Beschäftigte, bei denen dies wegen ihrer dienstlichen Aufgaben dringend gebo-
ten ist, nicht an Personalversammlungen teilnehmen.

 

2. Die Vorschriften über eine Beteiligung von Vertretern oder Beauftragten der Gewerkschaften
und Arbeitgebervereinigungen (§ 32 Absatz 3, § 37 Absatz 1, § 53) sind nicht anzuwenden.

 

3. Bei der Beteiligung der Stufenvertretung und der Einigungsstelle sind Angelegenheiten, die le-
diglich Beschäftigte des Landesamts für Verfassungsschutz betreffen, wie Verschlusssachen
des Geheimhaltungsgrads »VS - VERTRAULICH« zu behandeln, soweit nicht die zuständige Stel-
le etwas anderes bestimmt.

 

Teil 14
Besondere Vorschriften für Dienststellen, die bildenden,
wissenschaftlichen und künstlerischen Zwecken dienen

§ 98
Personalvertretungen im Schulbereich

(1) Für Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real-, Gemeinschafts- und entsprechende sonderpädagogische Bil-
dungs- und Beratungszentren sowie Schulkindergärten mit Ausnahme der sonderpädagogische Bil-
dungs- und Beratungszentren mit Internat und der diesen angegliederten Schulkindergärten werden
besondere Personalräte bei den unteren Schulaufsichtsbehörden gebildet. Für Lehrer an Schulen be-
sonderer Art sowie an Schulen, die in einen Verbund von Schularten oder einen Schulversuch einbe-
zogen sind, kann das Kultusministerium eine hiervon abweichende Regelung treffen, sofern an der
Schule auch Lehrer der in Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 oder 3 aufgeführten Schularten unterrichten. § 5
Absatz 3 findet keine Anwendung.

(2) Die beamteten und nichtbeamteten Lehrer der
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1. Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real-, Gemeinschafts- und entsprechenden sonderpädagogische Bil-
dungs- und Beratungszentren sowie Schulkindergärten,

 

2. Gymnasien und Kollegs,

 

3. beruflichen Schulen einschließlich der beruflichen Gymnasien

 

wählen je besondere Stufenvertretungen bei den oberen Schulaufsichtsbehörden und beim Kultus-
ministerium. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die besonderen Stufenvertretungen können gemein-
sam und zusammen mit der bei der Dienststelle gebildeten allgemeinen Stufenvertretung beraten, so-
weit alle jeweils gemeinsam beratenden Stufenvertretungen zu beteiligen sind; eine gemeinsame Be-
schlussfassung mehrerer Stufenvertretungen findet jedoch nicht statt.

(3) In Angelegenheiten der in Ausbildung zu einem Lehrerberuf stehenden Beschäftigten, in denen die
Dienststelle nicht zur Entscheidung befugt ist, werden die entsprechenden Lehrerstufenvertretungen
beteiligt.

(4) Das sonstige pädagogisch tätige Personal ist Lehrern im Sinne dieser Vorschrift gleichgestellt.

(5) Werden im Geschäftsbereich des Kultusministeriums Maßnahmen vom Zentrum für Schulqualität
und Lehrerbildung oder vom Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg getroffen, die sich auf
Beschäftigte anderer Dienststellen erstrecken, wird der zuständige Hauptpersonalrat beteiligt. § 91
Absatz 1 und 4 finden keine Anwendung.

§ 99
Besondere Vorschriften für Lehre und Forschung

(1) Dieses Gesetz gilt nicht für

1. Hochschullehrer und Hochschullehrer am KIT, vor Inkrafttreten des Landeshochschulgeset-
zes vom 1. Januar 2005 eingestellte Hochschuldozenten, Gastprofessoren, Oberassistenten,
Oberingenieure, wissenschaftliche und künstlerische Assistenten sowie Akademische Mitarbei-
ter und Akademische Mitarbeiter am KIT, denen jeweils Aufgaben in Forschung und Lehre zur
selbstständigen Wahrnehmung übertragen sind, ferner Lehrbeauftragte an Hochschulen,

 

2. die in Lehre und Forschung tätigen habilitierten Personen sowie solche Personen, die die Ein-
stellungsvoraussetzungen als Professor erfüllen, an Forschungsstätten, die nicht wissenschaftli-
che Hochschulen sind; das KIT ist keine solche Forschungsstätte.

 

(2) § 75 Absatz 1 Nummer 2 und 3 findet keine Anwendung auf Beschäftigte, die als

1. Akademische Mitarbeiter an Hochschulen, soweit sie nicht unter Absatz 1 Nummer 1 fallen,

 

2. nicht habilitierte Akademische Mitarbeiter an Forschungsstätten, die nicht wissenschaftliche
Hochschulen sind,

 

3. Akademische Mitarbeiter am KIT, soweit sie nicht unter Absatz 1 Nummer 1 fallen,
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a) als Doktoranden angenommen sind oder nach Abschluss der Promotion bis zu einer Dau-
er von drei Jahren jeweils zur Förderung der eigenen wissenschaftlichen Qualifizierung
oder

 

b) erstmalig

 

 

in einem befristeten Arbeitsverhältnis eingestellt werden sollen.

(3) Bei wissenschaftlichen und künstlerischen Hilfskräften an Hochschulen im Sinne von § 57 Satz 1
des Landeshochschulgesetzes sowie bei studentischen Hilfskräften an Hochschulen im Sinne von § 57
Satz 2 des Landeshochschulgesetzes tritt an die Stelle der Mitbestimmung die Mitwirkung, in den Per-
sonalangelegenheiten nach § 75 Absatz 1 Nummer 1, 2, 3 für alle Regelungsfälle, ausgenommen die
Fallgruppenbestimmung, Nummer 4, 6, 7 Buchstabe a und Nummer 11, Absatz 2 und 3 Nummer 2, 3,
5 bis 7 und 14 jedoch nur, wenn sie die Beteiligung des Personalrats beantragen. Bei Personalangele-
genheiten dieser Beschäftigten nach § 75 Absatz 1 Nummer 3 für den Regelungsfall der Fallgruppen-
bestimmung, Nummer 5, 7 Buchstabe b und Nummer 8 sowie Absatz 3 Nummer 1 ist der Personalrat
nur zu beteiligen, wenn sie es beantragen.

(4) Die Studienakademien der Dualen Hochschule sind Dienststellen im Sinne des § 5 Absatz 3. Der
Gesamtpersonalrat bei der Dualen Hochschule führt die Bezeichnung »Hochschulpersonalrat«. § 91
Absatz 8 Satz 1 und 2 gilt mit der Maßgabe, dass der Hochschulpersonalrat auch bei Maßnahmen zu
beteiligen ist, die von den zentralen Organen der Hochschule getroffen werden.

§ 100
Besondere Vorschriften für Beschäftigte an Hochschulen

mit Aufgaben an einem Universitätsklinikum

Akademische Mitarbeiter an Hochschulen, soweit sie nicht unter § 99 Absatz 1 Nummer 1 fallen, und
nicht habilitierte Akademische Mitarbeiter an Forschungsstätten, die nicht wissenschaftliche Hoch-
schulen sind, sowie Beschäftigte an Hochschulen im Sinne von § 99 Absatz 3, die Aufgaben im Uni-
versitätsklinikum erfüllen, gelten auch als Beschäftigte des Universitätsklinikums; entsprechende Be-
schäftigte sind auch Arbeitnehmer an Hochschulen, die nach § 12 Absatz 1 Satz 4 des Universitätskli-
nika-Gesetzes vom 24. November 1997 (GBl. S. 474) nicht auf das Universitätsklinikum übergeleitet
wurden und ihre Dienste beim Universitätsklinikum erbringen. Die Beschäftigteneigenschaft bei der
Hochschule bleibt unberührt. In Personalangelegenheiten der in Satz 1 genannten Beschäftigten gibt
die zuständige Personalvertretung dem Personalrat des Universitätsklinikums Gelegenheit zur Äuße-
rung. In diesem Fall erhöhen sich die Beteiligungsfristen auf fünf Wochen; § 76 Absatz 6 Satz 2 findet
Anwendung. § 76 Absatz 6 Satz 3 sowie Absatz 7 und 8 gilt entsprechend. § 91 Absatz 3 Satz 1 bleibt
unberührt.

§ 100a
Besondere Vorschriften für Universitätsklinika

(1) Abweichend von § 10 Absatz 3 besteht der Personalrat an einem Universitätsklinikum mit in der
Regel

12 501 bis 15 000 Beschäftigten aus 29 Mitgliedern,
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15 001 bis 17 500 Beschäftigten aus 31 Mitgliedern.

Bei 17 501 und mehr Beschäftigten erhöht sich die Anzahl der Personalratsmitglieder entsprechend.
§ 10 Absatz 4 gilt entsprechend.

(2) Bei einem Universitätsklinikum mit mehr als 27 Personalratsmitgliedern erhöhen sich die Freistel-
lungen abweichend von § 45 Absatz 1 Satz 2 für je zwei weitere Mitglieder jeweils um eine zusätzliche
Freistellung im Umfang eines Vollzeitbeschäftigten.

(3) Bei einem Universitätsklinikum kann der Personalrat ergänzend zu § 28 Absatz 2 Satz 1 aus seiner
Mitte mit der Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder zusätzlich drei weitere Mitglieder in den Vorstand
wählen.

(4) Abweichend von § 61 Absatz 1 besteht die Jugend- und Auszubildendenvertretung bei einem Uni-
versitätsklinikum mit 201 bis 400 in der Regel Beschäftigten im Sinne von § 59 aus sieben Mitgliedern,
mit 401 bis 1 000 in der Regel Beschäftigten im Sinne von § 59 aus neun Mitgliedern, mit mehr als
1 000 in der Regel Beschäftigten im Sinne von § 59 aus elf Mitgliedern.

§ 101
Besondere Vorschriften für das Karlsruher Institut für Technologie

Für das KIT gilt dieses Gesetz nach Maßgabe der folgenden Vorschriften:

1. Im KIT sind
a) die Einrichtungen, Institute und sonstigen Stellen des KIT in Garmisch-Patenkirchen,

 

b) die Einrichtungen, Institute und sonstigen Stellen des KIT im Übrigen

 

jeweils eine Dienststelle im Sinne von § 5 Absatz 3. § 56 Absatz 4 findet entsprechende Anwen-
dung. Leiter der Dienststellen ist der Vorstandsvorsitzende des KIT.

 

2. Der Personalrat bei der Dienststelle nach Nummer 1 Buchstabe b besteht aus 37 Mitgliedern.

 

3. Abweichend von § 28 Absatz 2 Satz 1 wählt der Personalrat neun weitere Mitglieder in den Vor-
stand.

 

4. Auf Antrag des Personalrats sind bis zu 13 Mitglieder des Personalrats bei der Dienststelle nach
Nummer 1 Buchstabe b von ihrer dienstlichen Tätigkeit freizustellen.

 

5. Der Personalrat kann bis zu vier Mal in jedem Kalenderjahr eine Personalversammlung einberu-
fen.

 

6. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung bei der Dienststelle nach Nummer 1 Buchstabe b
besteht aus 13 Mitgliedern; sie kann bis zu viermal in jedem Kalenderjahr eine Jugend- und
Auszubildendenversammlung einberufen.

 

7. Der Leiter der Dienststelle oder sein Beauftragter und die Personalvertretungen treten mindes-
tens einmal im Monat zu gemeinschaftlichen Besprechungen zusammen.
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8. a) Vor der Vorlage einer Angelegenheit nach § 77 oder § 83 ist ein Schlichtungsversuch zu
unternehmen, der abgesehen von Verfahren nach § 76 Absatz 6 Satz 2 oder § 82 Ab-
satz 4 Satz 2 auf Antrag des Personalrats oder der Dienststelle vor einer Schlichtungs-
stelle erfolgt. Ein Antrag hemmt die Frist nach § 77 Absatz 1 Satz 1 oder § 83 Absatz 1
Satz 1.

 

b) In Angelegenheiten nach § 74 Absatz 1 Nummer 6, § 75 Absatz 1 Nummer 1 bis 8, 11
und 12, Absatz 2, Absatz 3 Nummer 1 bis 3, 5 bis 7, 9, 10, 12 und 14, § 81 Absatz 1
Nummer 5 und Absatz 2 wird eine ständige Schlichtungsstelle eingerichtet. Das Nähe-
re zur Bildung der Schlichtungsstelle, zum Verfahren und zu Einigungsvorschlägen der
Schlichtungsstelle ist durch eine Dienstvereinbarung zu regeln. Einigen sich die Personal-
vertretungen und die Dienststelle nicht auf eine Dienstvereinbarung, trifft nach entspre-
chender Anwendung des Verfahrens nach § 77 das Wissenschaftsministerium endgültig
die Bestimmungen.

 

 

9. In den Personalangelegenheiten nach § 75 Absatz 1 Nummern 1, 4, 6 bis 8 und 11, Absatz 2
und Absatz 3 Nummer 2, 3, 5 bis 7 und 14 der Akademischen Mitarbeiter am KIT im Sinne von
§ 99 Absatz 2 Nummer 3 wird, auch in Verfahren nach § 76 Absatz 6 Satz 2 und § 82 Absatz 4
Satz 2, an Stelle der Vorlage nach § 77 oder § 83 das Verfahren nach Nummer 8 durchgeführt,
auch ohne dass es eines Antrags des Akademischen Mitarbeiters am KIT bedarf. In diesen Fäl-
len kann durch Dienstvereinbarung ein von § 76 Absatz 1, 5 bis 9, §§ 80 und 82 Absatz 4 bis 6
abweichendes Verfahren vereinbart werden.

 

10. Arbeitnehmer des Landes am KIT gelten auch als Beschäftigte des KIT. In deren Angelegenhei-
ten gibt der Hauptpersonalrat beim Wissenschaftsministerium dem Personalrat des KIT Gele-
genheit zur Äußerung.

 

11. Der Personalrat kann von Fall zu Fall beschließen, dass ein Mitglied des Hauptpersonalrats beim
Wissenschaftsministerium berechtigt ist, mit beratender Stimme an den Sitzungen des Perso-
nalrats teilzunehmen. Ebenso kann ein Mitglied des Hauptpersonalrats beim Wissenschaftsmi-
nisterium sowie ein Vertreter des Wissenschaftsministeriums an den Personalversammlungen
teilnehmen.

 

§ 102
Besondere Vorschriften für die Führungsakademie Baden-Württemberg

Die bei der Führungsakademie Baden-Württemberg tätigen Landesbeamten gelten auch als Beschäf-
tigte des Staatsministeriums. Die Beschäftigteneigenschaft bei der Führungsakademie bleibt unbe-
rührt. § 100 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend.

§ 103
Besondere Vorschriften für Theater und Orchester

§ 74 Absatz 1 Nummer 5, 6, Absatz 2 Nummer 2, 4 und 5, § 75 Absatz 1 Nummer 1 bis 8, 11 und 12,
Absatz 2, Absatz 3 Nummer 1 bis 3, 5 bis 7, 10, 12 und 14, Absatz 4 Nummer 12, 14 und 15, § 81 Ab-
satz 1 Nummer 2 und 7, Absatz 2 sowie § 87 Absatz 1 Nummer 2 und 9 gelten nicht für künstlerische
Mitglieder von Theatern und Orchestern.
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Besondere Vorschriften für die Forstverwaltung

§ 104
Beschäftigte der Abteilung Forstdirektion der Regierungspräsidien

Die Beschäftigten der Abteilung Forstdirektion der Regierungspräsidien sind Beschäftigte in den Ge-
schäftsbereichen des Innenministeriums und des Ministeriums Ländlicher Raum.

Teil 16
Südwestrundfunk

§ 105
Allgemeines

Dieses Gesetz gilt für den Südwestrundfunk nach Maßgabe der folgenden Vorschriften.

§ 106
Dienststellen

(1) Beim Südwestrundfunk wird an jedem der drei Sitze eine Dienststelle im Sinne dieses Gesetzes ge-
bildet:

1. Der Dienststelle in Baden-Baden sind alle Beschäftigten zugeordnet, die überwiegend am Sitz
in Baden-Baden und außerhalb des Sendegebiets des Südwestrundfunks tätig sind.

 

2. Der Dienststelle in Stuttgart sind alle sonstigen Beschäftigten zugeordnet, die überwiegend in
Baden-Württemberg tätig sind.

 

3. Der Dienststelle in Mainz sind alle Beschäftigten zugeordnet, die überwiegend in Rheinland-
Pfalz tätig sind.

 

(2) § 5 Absatz 3 findet keine Anwendung.

(3) Leiter der Dienststellen ist der Intendant. Er entscheidet in allen Fällen, in denen nach diesem Ge-
setz der Leiter der Dienststelle, die übergeordnete Dienststelle und die oberste Dienstbehörde zur
Entscheidung befugt sind.

§ 107
Beschäftigte

Beschäftigte des Südwestrundfunks im Sinne dieses Gesetzes sind

1. die durch Arbeitsvertrag unbefristet oder auf Zeit fest angestellten Personen einschließlich die
zu ihrer Berufsausbildung durch Ausbildungsvertrag Beschäftigten,

 

2. arbeitnehmerähnliche Personen nach § 12a des Tarifvertragsgesetzes.

 

Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind nicht die Mitglieder der Geschäftsleitung.

§ 108
Wählbarkeit
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§ 9 gilt mit der Maßgabe, dass auch die Leiter der Außenstudios und Korrespondentenbüros nicht
wählbar sind.

§ 109
Kosten

§ 41 Absatz 1 Satz 2 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass an die Stelle des Landesreisekostenge-
setzes die Reisekostenordnung des Südwestrundfunks tritt und die Reisekostenvergütungen nach der
Reisekostenstufe, die für Abteilungsleiter des Südwestrundfunks gilt, zu bemessen sind.

§ 110
Besondere Gruppen von Beschäftigten

(1) Bei Beschäftigten, deren Funktion nicht mehr von den Merkmalen des Gehaltstarifs des Südwest-
rundfunks erfasst ist und deren Gehalt über der höchsten Tarifgruppe liegt, wird der Personalrat in
den Fällen der § 74 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 und 6, Absatz 2 Nummer 1, 9 und 10, § 75 Absatz 1
Nummer 2, 3, 7, 8 und 11, Absatz 2 Nummer 1 bis 3, Absatz 3 Nummer 2, 3, 5 bis 7 und 9, Absatz 4
Nummer 3 bis 6 Buchstabe a und Nummer 11 bis 13 und § 81 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 nicht betei-
ligt.

(2) Bei im Programmbereich Beschäftigten der höchsten Gehaltsgruppe des Tarifvertrages des Süd-
westrundfunks tritt in den Fällen des § 75 Absatz 1 Nummer 2, 3, 7 Buchstabe a und Nummer 11, Ab-
satz 2 Nummer 1 bis 3 und Absatz 3 Nummer 2, 3, 5 bis 7 an die Stelle der Mitbestimmung des Perso-
nalrats die Mitwirkung.

(3) Bei Beschäftigten nach § 107 Satz 1 Nummer 1 mit überwiegend wissenschaftlicher oder künstle-
rischer Tätigkeit sowie bei Beschäftigten, die maßgeblich und verantwortlich an der Programmgestal-
tung beteiligt sind, bestimmt der Personalrat in den Fällen des § 75 Absatz 1 Nummer 2, 3, 7 Buchsta-
be a und Nummer 11, Absatz 2 Nummer 1 bis 3 und Absatz 3 Nummer 2, 3, 5 bis 7 nur mit, wenn sie
dies beantragen; sie sind von der beabsichtigten Maßnahme rechtzeitig vorher in Kenntnis zu setzen
und gleichzeitig auf ihr Antragsrecht hinzuweisen. Bei Beschäftigten nach § 107 Satz 1 Nummer 2 fin-
det § 75 Absatz 1 bis 3 keine Anwendung, soweit sie unmittelbar an der Programmgestaltung mitwir-
ken.

§ 111
Einigungsstelle

Kommt zwischen Dienststelle und Personalrat eine Einigung nicht zustande, kann von jeder Seite die
Einigungsstelle angerufen werden; die §§ 77, 78 Absatz 1 und § 89 Absatz 1 finden keine Anwendung.

§ 112
Gesamtpersonalrat

(1) Beim Südwestrundfunk wird ein Gesamtpersonalrat gebildet, der aus elf Mitgliedern besteht. Er ist
zuständig für die Behandlung von Angelegenheiten, die mehrere Dienststellen gemeinsam betreffen
und nicht von den einzelnen Personalräten innerhalb ihrer Dienststelle geregelt werden können. So-
weit der Gesamtpersonalrat zuständig ist, ist er anstelle der Personalräte der Dienststellen zu beteili-
gen.

(2) Kommt eine Einigung mit dem Gesamtpersonalrat nicht zustande, gilt § 111 entsprechend.
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Schlussvorschriften

§ 113
Übergangspersonalrat, Regelungen für Umbildungen von Dienststellen

(1) Werden Dienststellen im Sinne von § 5 Absatz 1 vollständig in eine andere Dienststelle eingeglie-
dert oder zu einer neuen Dienststelle zusammengeschlossen, wird ein Übergangspersonalrat gebildet.
Ihm gehören an:

1. bei einer Eingliederung

der Personalrat der aufnehmenden Dienststelle, die Vorstände und die nicht einem Vorstand
angehörenden stellvertretenden Vorsitzenden der Personalräte der eingegliederten Dienststel-
len,

 

2. bei einem Zusammenschluss

die Vorstände und die nicht einem Vorstand angehörenden stellvertretenden Vorsitzenden der
Personalräte der zusammengeschlossenen Dienststellen.

 

Besteht ein Gesamtpersonalrat, treten in den Übergangspersonalrat statt der Mitglieder des Personal-
rats die entsprechenden Mitglieder des Gesamtpersonalrats ein. Das lebensälteste Mitglied des Über-
gangspersonalrats nimmt die Aufgaben nach § 19 wahr. Ersatzmitglieder sind die nicht eingetretenen
Mitglieder und Ersatzmitglieder jeweils für die Mitglieder aus ihrem bisherigen Personalrat. Bei einer
Eingliederung tritt der Übergangspersonalrat an die Stelle des Personalrats oder, wenn ein solcher be-
steht, des Gesamtpersonalrats der aufnehmenden Dienststelle. Im Übrigen gelten für den Übergangs-
personalrat die Vorschriften dieses Gesetzes für Personalräte entsprechend.

(2) Die Amtszeit des Übergangspersonalrats endet mit der Neuwahl eines Personalrats, spätestens mit
Ablauf eines Jahres von dem Tag an gerechnet, an dem er gebildet worden ist. Die Amtszeit wird über
ein Jahr hinaus verlängert, wenn binnen weiterer fünf Monate regelmäßige Personalratswahlen statt-
finden. § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 findet keine Anwendung.

(3) Wird aus Teilen des Geschäftsbereichs eines Ministeriums oder mehrerer Ministerien ein Ministeri-
um neu gebildet, ist bis zur Wahl eines Personalrats, längstens jedoch auf die Dauer von sechs Mona-
ten nach der Bekanntmachung der Landesregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der
Ministerien, der Personalrat bei dem Ministerium zu beteiligen, aus welchem die meisten Beschäftig-
ten zu dem neu gebildeten Ministerium übergegangen sind. Bei gleicher Anzahl übergegangener Be-
schäftigter oder in Zweifelsfällen bestimmen die Ministerien, welche die maßgeblichen Geschäftsbe-
reiche abgegeben haben, einvernehmlich den zu beteiligenden Personalrat; die Personalräte sind vor
der Bestimmung anzuhören. Befinden sich unter den übergegangenen Beschäftigten des neu gebilde-
ten Ministeriums Beschäftigte, die unmittelbar vor der Bildung des neuen Ministeriums Mitglied in ei-
nem Personalrat waren, treten diese Beschäftigten bei der Behandlung von Angelegenheiten des neu
gebildeten Ministeriums zu dem zu beteiligenden Personalrat mit Stimmrecht hinzu.

(4) Bei Umbildungen von Dienststellen nach Absatz 1 bilden die bisherigen Jugend- und Auszubilden-
denvertretungen eine Übergangs-Jugend- und Auszubildendenvertretung. Absatz 1 Satz 3 bis 7 und
Absatz 2 und 3 gelten entsprechend.

(5) Die Ministerien werden ermächtigt, für ihren Geschäftsbereich und die von ihnen beaufsichtigten
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts im Benehmen mit dem Innenmi-
nisterium durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen, welche die Personalvertretung und ihre
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Wahl insoweit sicherstellen oder erleichtern, als dies erforderlich ist, um Erschwernisse auszugleichen,
die bei der Neubildung, Eingliederung oder Auflösung von Dienststellen entstehen, wenn andere als
die in Absatz 1 genannten Umbildungen vorgenommen oder zugleich Übergangsbestimmungen für
Stufenvertretungen in demselben Geschäftsbereich getroffen werden. Ist kein Ministerium zuständig,
erlässt das Innenministerium die Rechtsverordnung. Es können dabei insbesondere Bestimmungen
getroffen werden über

1. die Bildung von Übergangspersonalvertretungen, höchstens mit einer Amtszeit entsprechend
Absatz 2,

 

2. die vorübergehende Fortführung der Geschäfte durch nicht weiterbestehende Personalvertre-
tungen für längstens sechs Monate,

 

3. die Zuordnung von Mitgliedern von Personalvertretungen nicht weiterbestehender oder umge-
bildeter Dienststellen zu anderen Personalvertretungen,

 

4. die Voraussetzungen und den Zeitpunkt für die Neuwahl der Personalvertretungen,

 

5. die Änderung der Amtszeit der Personalvertretungen bis zu höchstens einem Jahr,

 

6. die Bestellung von Wahlvorständen.

 

§ 114
Wahlordnung, Verwaltungsvorschriften

(1) Zur Regelung der in den §§ 8 bis 20, 22, 23, 54, 55 und 58 bis 62 bezeichneten Wahlen erlässt die
Landesregierung durch Rechtsverordnung Vorschriften über

1. die Vorbereitung der Wahl, insbesondere die Aufstellung der Wählerlisten und die Errechnung
der Vertreterzahl,

 

2. die Frist für die Einsichtnahme in die Wählerlisten und die Erhebung von Einsprüchen,

 

3. die Vorschlagslisten und die Frist für ihre Einreichung,

 

4. das Wahlausschreiben und die Fristen für seine Bekanntmachung,

 

5. die Stimmabgabe,

 

6. die Feststellung des Wahlergebnisses und die Fristen für seine Bekanntmachung,

 

7. die Aufbewahrung der Wahlakten,

 

8. die Nutzung elektronischer Informations- und Kommunikationstechnik, insbesondere für Be-
kanntmachungen des Wahlvorstands, die Vorbereitung der Wahl und die Ermittlung und Fest-
stellung des Wahlergebnisses.

 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Vorabstimmungen nach § 12 Absatz 1 und § 13 Absatz 2.
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(3) Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften erlässt das zuständige
Ministerium im Einvernehmen mit dem Innenministerium.

§ 115
Religionsgemeinschaften

Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Religionsgemeinschaften und ihre karitativen und erziehe-
rischen Einrichtungen, die kraft Satzung Teil einer Religionsgemeinschaft sind, ohne Rücksicht auf ih-
re Rechtsform; ihnen bleibt die selbstständige Ordnung eines Personalvertretungsrechts überlassen.

§ 116
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. August 1958 in Kraft mit Ausnahme des § 87, der erst am 1. November
1958 in Kraft tritt.** Bis dahin sind für die nach diesem Gesetz zu treffenden Entscheidungen die be-
stehenden Verwaltungsgerichte und Verwaltungsgerichtshöfe nach den zurzeit geltenden verwal-
tungsgerichtlichen Verfahrensvorschriften zuständig.

(2) Nicht abgedruckt.

Fußnoten

**)
Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in der ursprünglichen Fassung vom 30.
Juni 1958 (GBl. S. 175)

 

- Seite 83 von 83 -


